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Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Feststellung einer 
Naturkatastrophe, der Höhe der Ausnahmekomponente 

und zur Festlegung eines Tilgungsplans  
nach § 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung  

für Baden-Württemberg

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Feststellung 
einer Naturkatastrophe, der Höhe der Ausnahmekompo-
nente und zur Festlegung eines Tilgungsplans nach § 18 
Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Würt-
temberg vom 19. März 2020 (GBl. S. 125), wird wie 
folgt geändert:

Gesetz zur Änderung des Gesetzes  
zur Feststellung einer Naturkatastrophe,  
der Höhe der Ausnahmekomponente und 
zur Festlegung eines Tilgungsplans nach  

§ 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:
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1.	�In § 2 wird die Angabe »5.000.000.000 Euro« durch 
die Angabe »7 198 000 000 Euro« ersetzt.

2.	�In § 3 werden die Wörter »in einem Zeitraum von 
zehn Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024« 
durch die Wörter »in einem Zeitraum von 25 Jahren, 
beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024« ersetzt.

3.	�In § 4 wird die Angabe »500.000.000 Euro« durch die 
Angabe »288 000 000 Euro« ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf

Gesetz über die Feststellung eines  
Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 

von Baden-Württemberg für  
die Haushaltsjahre 2020/21

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

§ 1

(1) Der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württem-
berg für die Haushaltsjahre 2020/2021 (Anlage zum Ge-
setz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von 
Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21 – 
Staatshaushaltsgesetz 2020/21 – StHG 2020/21 – vom 
18. Dezember 2019, GBl. S. 596) in der Fassung des Ge-
setzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2020/21 vom 19. März 2020 (GBl. S. 126) 
wird nach Maßgabe der diesem Gesetz als Anlage bei
gefügten Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben 
geändert.

(2) Unter Berücksichtigung der Änderungen nach Ab-
satz 1 wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-
Württemberg in Einnahme und Ausgabe wie folgt festge-
stellt:

1.	für das Haushaltsjahr 2020 auf 60 583 991 500 Euro,

2.	für das Haushaltsjahr 2021 auf 52 615 545 300 Euro.

§ 2

(1) In der Vorbemerkung zu Kapitel 1201 werden die 
Wörter »28. bis 30. Oktober 2019« durch die Wörter  
»8. bis 10. September 2020« ersetzt. 

(2) Satz 1 der Vorbemerkung zu Kapitel 1205 wird wie 
folgt gefasst: »Die Ansätze bei den Tit. 213 01, 233 01, 
613 11, 633 01 bis 633 07, 633 09, 633 12 sowie bei den 
Ausgabetitelgruppen 72 und 75 beruhen auf dem Gesetz 
über den kommunalen Finanzausgleich (FAG).«

§ 3

§ 3 StHG 2020/21 werden folgende Absätze 24 bis 31 
angefügt: 

»(24) Bei Kap. 0204 Tit. 422 01, a) Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte, wird ab 1. Januar 2021 eine 
zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberre-
gierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens ab 01. 01. 2022 
geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 422 01, a) Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Ministerium ent-
fällt ab 1. Januar 2021 eine Stelle der Besoldungsgruppe 
A 14 – Oberregierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens 
ab 01. 01. 2022.

(25) Bei Kap. 0204 Tit. 428 01, c) Tarifliche Beschäf-
tigte, 1. Vertretung des Landes beim Bund, Abschnitt 1.1 
Verwaltungsdienst wird ab 1. Januar 2021 eine zusätz
liche Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spä-
testens ab 01. 01. 2022 und bei Ziffer 1.2 Hausdienst wird 
ab 1. Januar 2021 eine zusätzliche Stelle der Entgelt-
gruppe E 4 – Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens ab 
01. 01.2 022 geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 428 01, c) 
Tarifliche Beschäftigte entfallen ab 1. Januar 2021 eine 
Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spätestens 
ab 01. 01. 2022 und eine Stelle der Entgeltgruppe E 4 – 
Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens ab 01. 01. 2022.

(26) Bei Kapitel 0439 Titel 422 01, a) Planstellen für Be-
amtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Forum frühkindliche 
Bildung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender 
Regierungsschuldirektor wird folgender Haushalts
vermerk eingefügt: 

»Die Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeit-
nehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer be-
setzt werden.«

(27) Bei Kapitel 0443 Titel 422 01, a) Planstellen für Be-
amtinnen und Beamte, A 16 Leitender Regierungsdirek-
tor, Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter 
und ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung des 
Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg wird 
folgender Haushaltsvermerk eingefügt: 

»Eine Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeit-
nehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer be-
setzt werden.«
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»(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaf-
ten, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haus-
haltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 2 500 000 000 
Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von ins
gesamt 5 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür 
ein vordringliches Bedürfnis besteht.«

(2) § 5 Absatz 2 Nummer 1 StHG 2020/21 wird wie folgt 
gefasst:

»1. �zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, 
der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorha-
ben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Betei-
ligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg 
mbH, des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim, der Landes
beteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Ga-
rantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. 
KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft 
Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der 
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH im Haus-
haltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 500 000 000 
Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von ins-
gesamt 800 000 000 Euro;«

(3) In § 5 Absatz 2 Nummer 3 StHG 2020/21 wird am 
Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gende Nummer 4 angefügt: 

»4. �zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der 
Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG so-
wie der Flughafen Stuttgart GmbH im Haushaltsjahr 
2021 bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro.«

§ 7

§ 7 a und § 7 c StHG 2020/21 werden aufgehoben.

§ 8

§ 9 StHG 2020/21 wird folgender Absatz 4 angefügt:

»(4) § 3 a Absatz 1 Nummer 2 FAG ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass im Jahr 2021 aus dem Kommunalen 
Investitionsfonds Mittel in Höhe von bis zu 2 000 000 
Euro für nicht investive Zwecke entnommen werden 
dürfen.«

§ 9

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf

(28) Bei Kapitel 0444 Titel 422 01, 1. Schulverwaltung, 
A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regie-
rungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk 
eingefügt: 

»Eine Planstelle kann zur Personalbewirtschaftung bei 
Kapitel 0401 verwendet werden.«

(29) Bei Kapitel 0913 Titel 422 01 werden ab 1. Januar 
2021 35 zusätzliche Stellen der Besoldungsgruppe A 15 
– Medizinaldirektor – und 39 zusätzliche Stellen der 
Besoldungsgruppe A 14 – Obermedizinalrat – geschaffen. 
Sie ersetzen die im Vollzug im Jahr 2020 geschaffenen  
4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(30) Ab dem 1. Januar 2021 werden bei Kapitel 0304 Titel 
422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte zusätz-
lich im Abschnitt 1. eine Stelle der Besoldungsgruppe  
A 15 – Regierungsdirektor –, eine Stelle der Besoldungs-
gruppe A 14 – Oberregierungsrat –, zwei Stellen der 
Besoldungsgruppe A12 – Amtsrat –, drei Stellen der Be-
soldungsgruppe A 11 – Regierungsamtmann – und eine 
Stelle der Besoldungsgruppe A 9 – Amtsinspektor –,  
bei Kapitel 0304 Titel 428 01, c) Tarifliche Beschäftigte, 
Abschnitt 1. eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe  
E 6, bei Kapitel 0901 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche 
Stelle der Besoldungsgruppe A 13 – Regierungsrat – und 
bei Kapitel 1401 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche Stelle 
der Besoldungsgruppe A13 – Regierungsrat – geschaffen.

(31) Bei Kapitel 1402 Tit. 422 01, a) Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte, 1. Informationssicherheit wird 
folgender Haushaltsvermerk eingefügt:

»Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Be-
amten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.«

§ 4

§ 4 Absatz 1 Satz 1 StHG 2020/21 wird wie folgt gefasst:

»Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
von Ausgaben folgende Kredite am Kreditmarkt aufzu-
nehmen:

1.	im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 10 969 368 800 
Euro,

2.	im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 2 495 965 400 
Euro.«

§ 5

§ 4 StHG 2020/21 wird folgender Absatz 15 angefügt: 

»(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das Son-
dervermögen Beteiligungsfonds Baden-Württemberg zu 
bilden und diesem im Haushaltsjahr 2020 einmalig bis 
zu 1 000 000 000 Euro bei Kapitel 1212 Titel 916 01 N – 
Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-
Württemberg – zuzuführen.« 

§ 6

(1) § 5 Absatz 1 StHG 2020/21 wird wie folgt gefasst:
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  4.	§ 11 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

	 »Die Zuweisungen nach Satz 2 werden im Jahr 
2020 einmalig um 3,268 Millionen Euro erhöht. 
Ab dem Jahr 2021 werden die sich aus Satz 2 in 
Verbindung mit Satz 3 ergebenden Zuweisungen 
um 9,938 Millionen Euro erhöht. Die Dynamisie-
rung für die Jahre ab 2022 umfasst auch den Erhö-
hungsbetrag nach Satz 5.«

b)	 Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Zuweisungsbetrag wird auf die einzelnen 
Stadt- und Landkreise wie folgt aufgeteilt:

	 Kreis	 Prozent

	 Stuttgart, Stadtkreis	   3,330

	 Böblingen	   3,211

	 Esslingen	   3,098

	 Göppingen	   2,173

	 Ludwigsburg	   3,131

	 Rems-Murr-Kreis	   3,122

	 Heilbronn, Stadtkreis	   0,765

	 Heilbronn, Landkreis	   2,893

	 Hohenlohekreis	   1,664

	 Schwäbisch Hall	   3,036

	 Main-Tauber-Kreis	   2,340

	 Heidenheim	   1,362

	 Ostalbkreis	   3,139

	 Baden-Baden, Stadtkreis	   0,366

	 Karlsruhe, Stadtkreis	   0,715

	 Karlsruhe, Landkreis	   3,956

	 Rastatt	   2,275

	 Heidelberg, Stadtkreis	   0,506

	 Mannheim, Stadtkreis	   1,953

	 Neckar-Odenwald-Kreis	   2,422

	 Rhein-Neckar-Kreis	   4,369

	 Pforzheim, Stadtkreis	   0,397

	 Calw	   1,779

	 Enzkreis	   1,992

	 Freudenstadt	   1,827

	 Freiburg, Stadtkreis	   0,629

	 Breisgau-Hochschwarzwald	   3,858

	 Emmendingen	   2,064

	 Ortenaukreis	   4,701

	 Rottweil	   1,934

	 Schwarzwald-Baar-Kreis	   2,354

	 Tuttlingen	   1,711

	 Konstanz	   2,188

	 Lörrach	   2,175

	 Waldshut	   2,315

	 Reutlingen	   2,596

Gesetz zur Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2019 (GBl. 593, 595) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

  1.	Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 In § 11 wird die Angabe »§ 14« durch die Angabe 
»§ 17« ersetzt.

b)	 Die Angabe »H. Kindergartenlastenausgleich« 
wird durch die Angabe »H. Kinderbetreuung« er-
setzt.

c)	 In § 29 b wird das Wort »Kindergartenfinanzie-
rung« durch das Wort »Kindergartenförderung« 
ersetzt.

d)	 Nach § 29 b werden die Wörter »§ 29 c Förderung 
der Kleinkindbetreuung« eingefügt.

  2.	§ 1 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »1. �23 Prozent des Landesanteils an der Einkommen-
steuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer 
und der Umlage nach Maßgabe des Gewerbe-
steueraufkommens (Gewerbesteuerumlage) zu-
züglich eines Betrags von 186,5 Millionen Euro 
im Jahr 2020, abzüglich eines Betrags von 833,2 
Millionen Euro im Jahr 2021, 785,3 Millionen 
Euro im Jahr 2022, 874,4 Millionen Euro in den 
Jahren 2023 und 2024 sowie 904,4 Millionen 
Euro ab dem Jahr 2025; vom Landesanteil an  
der Umsatzsteuer werden die Zuweisungen des 
Landes nach § 29 a und die Mehreinnahmen des 
Landes aus der Änderung der Umsatzsteuerver-
teilung, die zur Finanzierung der Betriebskosten 
der Kleinkindbetreuung zu verwenden sind, ab-
gesetzt,«

  3.	§ 1 b wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 1 werden die Wörter »im Jahr 2019 zu 
81,02 Prozent, « gestrichen und die Angabe »81,00 
Prozent« durch die Angabe »81,05 Prozent« sowie 
die Angabe »80,76 Prozent« durch die Angabe 
»80,81 Prozent« ersetzt.

b)	 In Nummer 2 werden die Wörter »im Jahr 2019 zu 
18,98 Prozent, « gestrichen und die Angabe »19,00 
Prozent« durch die Angabe »18,95 Prozent« sowie 
die Angabe »19,24 Prozent« durch die Angabe 
»19,19 Prozent« ersetzt.
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Artikel 2

Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt durch Artikel 1 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

  1.	In § 1 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 werden die Wörter 
»zuzüglich eines Betrags von 186,5 Millionen Euro 
im Jahr 2020, « gestrichen. 

  2.	§ 1 b wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 1 werden die Wörter »in den Jahren 
2020 und« durch die Wörter »im Jahr« ersetzt.

b)	 In Nummer 2 werden die Wörter »in den Jahren 
2020 und« durch die Wörter »im Jahr« ersetzt.

  3.	§ 7 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich 
zusammen aus

1.	 der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße 
(Bedarfsmesszahl A) und

2.	 der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte 
(Bedarfsmesszahl B).

	 (2) Die Bedarfsmesszahlen A und B werden dadurch 
ermittelt, dass die Einwohnerzahl einer Gemeinde 
mit den Kopfbeträgen nach den Absätzen 3 und 4 
vervielfacht wird. 

	 (3) Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A beträgt 
bei Gemeinden von

1.	 3 000 oder weniger Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 100 Prozent,

2.	 10 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 110 Prozent,

3.	 20 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 117 Prozent,

4.	 50 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 125 Prozent,

5.	 100 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 135 Prozent,

6.	 200 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 155 Prozent,

7.	 500 000 Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 179 Prozent,

8.	 600 000 oder mehr Einwohnerinnen  
und Einwohnern� 186 Prozent

	 eines jährlich festzusetzenden Grundbetrags. Für Ge-
meinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen 
gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf 
volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

	 (4) Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 
bei Gemeinden mit einer Fläche von

1.	 4 000 m2 oder weniger je Einwohnerin  
und Einwohner� 100 Prozent,

2.	 10 000 m2 je Einwohnerin  
und Einwohner� 110 Prozent,

	 Kreis	 Prozent

	 Tübingen	   1,829

	 Zollernalbkreis	   2,235

	 Ulm, Stadtkreis	   0,516

	 Alb-Donau-Kreis	   2,851

	 Biberach	   2,366

	 Bodenseekreis	   2,056

	 Ravensburg	   3,609

	 Sigmaringen	   2,192

	 Summe� 100,000.«

  5.	§ 17 a wird aufgehoben.

  6.	In § 29 b Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter »665,1 
Millionen Euro im Jahr 2019, « gestrichen und die 
Wörter » und 895,6 Millionen Euro ab dem Jahr 
2021« durch die Wörter », 895,6 Millionen Euro im 
Jahr 2021 und 925,6 Millionen Euro ab dem Jahr 
2022« ersetzt.

  7.	In § 32 Absatz 1 wird die Angabe »17 a, « gestrichen.

  8.	In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
»17 a, « gestrichen.

  9.	§ 39 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 38 wird aufgehoben.

b)	 Folgender Absatz 39 wird angefügt:

	 »(39) Die Gemeinden erhalten zur Kompensa-
tion coronabedingter Gewerbesteuerminderein-
nahmen im Jahr 2020 Zuweisungen von 1,881 
Milliarden Euro. Die Zuweisungen werden unter 
Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 auf Basis des 
jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteuernetto-
aufkommens der Jahre 2017 bis 2019 in Relation 
zum Gesamtgewerbesteuernettoaufkommen die-
ser Jahre auf die Gemeinden verteilt. Veränderun-
gen des Datenstandes nach dem 1. Oktober 2020 
werden nicht berücksichtigt. Die Zuweisungen 
sind spätestens zum 31. Dezember 2020 zu leis-
ten. Die Überweisung erfolgt an die Stadt- und 
Landkreise. Die Landkreise leiten die Zuweisun-
gen unverzüglich an die kreisangehörigen Ge-
meinden weiter. Die Zuweisungen nach Satz 1 
werden im kommunalen Finanzausgleich des Jah-
res 2022 bei der Bemessung der Steuerkraftmess-
zahl nach § 6 berücksichtigt. Der Anrechnungshe-
besatz beträgt bei einem Gewerbesteuerhebesatz 
im Jahr 2020

	 1. von bis zu 290 Prozent 	 290 Prozent, 

	 2. von über 290 Prozent 	 den tatsächlichen 
2. bis 350 Prozent	� Hebesatz des 

Jahres 2020 und 

	 3. von über 350 Prozent 	 350 Prozent.

	 § 6 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.«

10.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
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	 Kreis	 Prozent

	 Baden-Baden, Stadtkreis	   0,361

	 Karlsruhe, Stadtkreis	   0,706

	 Karlsruhe, Landkreis	   3,953

	 Rastatt	   2,275

	 Heidelberg, Stadtkreis	   0,499

	 Mannheim, Stadtkreis	   1,997

	 Neckar-Odenwald-Kreis	   2,410

	 Rhein-Neckar-Kreis	   4,361

	 Pforzheim, Stadtkreis	   0,392

	 Calw	   1,786

	 Enzkreis	   2,006

	 Freudenstadt	   1,823

	 Freiburg, Stadtkreis	   0,620

	 Breisgau-Hochschwarzwald	   3,847

	 Emmendingen	   2,067

	 Ortenaukreis	   4,679

	 Rottweil	   1,929

	 Schwarzwald-Baar-Kreis	   2,353

	 Tuttlingen	   1,708

	 Konstanz	   2,189

	 Lörrach	   2,176

	 Waldshut	   2,314

	 Reutlingen	   2,591

	 Tübingen	   1,835

	 Zollernalbkreis	   2,236

	 Ulm, Stadtkreis	   0,510

	 Alb-Donau-Kreis	   2,853

	 Biberach	   2,365

	 Bodenseekreis	   2,059

	 Ravensburg	   3,591

	 Sigmaringen	   2,183

	 Summe� 100,000.«

  5.	In § 13 Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort »Haus-
halts« durch die Wörter »Zahlungsmittelbedarfs des 
Ergebnishaushalts« ersetzt.

  6.	In § 21 werden nach dem Wort »Sozialhilfenettoaus-
gaben« jeweils die Angabe », Eingliederungshilfe-
nettoausgaben« eingefügt.

  7.	In § 29 b werden die Wörter »795,6 Millionen Euro 
im Jahr 2020, « gestrichen.

  8.	Die Überschrift »I. Integrationslastenausgleich« 
wird gestrichen.

  9.	§ 29 d wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift werden die Wörter »der Inte-
gration und« gestrichen.

b)	 Absatz 1 wird aufgehoben.

c)	 In Absatz 2 wird die Angabe »(2)« gestrichen.

10.	Die Überschrift »J. Pädagogische Leitungszeit« wird 
gestrichen.

3.	 15 000 m2 je Einwohnerin  
und Einwohner� 120 Prozent,

4.	 20 000 m2 je Einwohnerin  
und Einwohner� 140 Prozent,

5.	 25 000 m2 je Einwohnerin  
und Einwohner� 160 Prozent,

6.	 mehr als 30 000 m2 je Einwohnerin  
und Einwohner� 180 Prozent

	 von 2,5 Prozent des Grundbetrags nach Absatz 3. Für 
Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten 
je Einwohnerin und Einwohner gelten die ent-spre-
chenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro 
nach oben gerundeten Beträge.

	 (5) Der Grundbetrag nach Absatz 3 wird jeweils 
durch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanzmi-
nisteriums und des Innenministeriums so festgesetzt, 
dass dem Finanzbedarf der Gemeinden angemessen 
Rechnung getragen wird.

	 (6) Die Bedarfsmesszahl A einer Gemeinde erhöht 
sich um 15 Prozent des sich nach Absatz 3 ergeben-
den Kopfbetrags für alle

1.	 auf ihrem Gebiet stationierten Wehrdienstleisten-
den nach dem Wehrpflichtgesetz und kasernierten 
Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte;

2.	 zum Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften an 
einem Dienstort auf ihrem Gebiet verpflichteten 
Polizeibeamtinnen und -beamten;

3.	 Studierenden an einer Hochschule (Haupthörerin-
nen und Haupthörer) auf ihrem Gebiet; für die 
Zahl der Studierenden und ihre Verteilung auf die 
Gemeinden ist die Bundesstatistik für das Hoch-
schulwesen für das Wintersemester, das im voran-
gegangenen Jahr endet, maßgebend.«

  4.	§ 11 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 4 wird aufgehoben.

b)	 Der bisherige Satz 7 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Zuweisungsbetrag wird auf die einzelnen 
Stadt- und Landkreise wie folgt aufgeteilt:

	 Kreis	 Prozent

	 Stuttgart, Stadtkreis	   3,371

	 Böblingen	   3,208

	 Esslingen	   3,106

	 Göppingen	   2,174

	 Ludwigsburg	   3,140

	 Rems-Murr-Kreis	   3,121

	 Heilbronn, Stadtkreis	   0,794

	 Heilbronn, Landkreis	   2,894

	 Hohenlohekreis	   1,662

	 Schwäbisch Hall	   3,026

	 Main-Tauber-Kreis	   2,329

	 Heidenheim	   1,364

	 Ostalbkreis	   3,137
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Gesetz zur Änderung  
wahlrechtlicher Vorschriften

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 
2005 (GBl. S. 384), das zuletzt durch Gesetz vom 22. Ok-
tober 2019 (GBl. S. 425) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	§ 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge 
Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt.«

2.	§ 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

	 »Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Ver-
treter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.« 

b)	 Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

	 »(4) Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkun-
dig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen; die Hilfeleis
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe  
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zuläs
sige Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht.«

3.	§ 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird das Wort »und« durch das Wort  
»sowie« ersetzt und es werden die Wörter »und 
zwei Richtern des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg« angefügt.

b)	 In Satz 3 werden nach dem Wort »Beisitzer« die 
Wörter »und Richter des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg« eingefügt.

c)	 Es wird folgender Satz angefügt: 

	 »Die Berufung der Richter des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg und der jeweiligen 
Stellvertreter erfolgt auf Vorschlag des Gerichts
präsidenten.«

4.	In § 17 Absatz 1 Satz 4 wird das Wort »Zehrgelds« 
durch das Wort »Erfrischungsgelds« ersetzt.

5.	In § 36 wird der bisherige Wortlaut Absatz 1 und es 
wird folgender Absatz 2 angefügt:

11.	In § 30 Absatz 2 werden die Wörter »Absatz 1 und 
2« durch die Wörter »Absätze 2 bis 4« ersetzt.

12.	§ 39 wird folgender Absatz 40 wird angefügt:

	 »(40) Zur Kompensation der Auswirkungen der Be-
rücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemes-
sung der Gemeindeschlüsselzuweisungen erhalten 
die Gemeinden, die im Jahr 2021 geringere Zuwei-
sungen erhalten als sie nach dem im Jahr 2020 gel-
tenden Recht erhalten hätten, ab dem Jahr 2021 Zu-
weisungen aus einem Betrag von 25 Millionen Euro. 
Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Abwei-
chung im Jahr 2021 verteilt. Die Zuweisungsbeträge 
werden durch gemeinsame Rechtsverordnung des 
Finanzministeriums und des Innenministeriums fest-
gesetzt. Die Zuweisungen sind am 10. Juni des lau-
fenden Jahres fällig. Sie werden bei der Ermittlung 
der Steuerkraftsumme nach § 38 Absatz 1 wie 
Schlüsselzuweisungen nach § 5 berücksichtigt.«

13.	 Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	In § 7 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe »2,5« durch 
die Angabe »5« ersetzt.

2.	In § 29 c Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt:

	 »Im Jahr 2022 wird bei der Ermittlung der Nettobe-
triebs	 ausgaben den Einnahmen ein Betrag von 136 
Millionen Euro für erstattete Elternbeiträge und Ge-
bühren hinzugerechnet.«

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 
in Kraft, soweit in Absatz 2 und 3 nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

(3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf
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b)	 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Auf dem Stimmschein hat der Abstimmende oder 
im Fall des § 3 Absatz 4 die Hilfsperson durch Un-
terschrift an Eides Statt zu versichern, dass der 
Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten 
Willen des Abstimmenden gekennzeichnet worden 
ist.« 

4.	In § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 werden die Wörter 
»die Person seines Vertrauens« durch die Wörter »im 
Fall des § 3 Absatz 4 die Hilfsperson« ersetzt. 

5.	In § 36 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter »§ 18 Ab-
satz 2 Satz 2« durch die Wörter »§ 3 Absatz 4 Satz 3 
und 4« ersetzt.

Artikel 3

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581, 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403, 405) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom Stimm-
recht sind Bürger, die infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht oder 
Stimmrecht nicht besitzen.«

2.	§ 46 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Nicht wählbar ist, wer von der Wählbarkeit in den 
Gemeinderat ausgeschlossen (§ 28 Absatz 2) oder 
nach § 104 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
geschäftsunfähig ist.«

Artikel 4

Änderung der Landkreisordnung

§ 10 Absatz 4 der Landkreisordnung in der Fassung vom 
19. Juni 1987 (GBl. S. 288, 289), die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259, 260) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(4) Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Kreiseinwoh-
ner, die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen.«

Artikel 5

Änderung des Gesetzes über die Errichtung  
des Verbands Region Stuttgart

§ 9 Absatz 2 des Gesetzes über die Errichtung des Ver-
bands Region Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 92), 
das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 11. Feb
ruar 2020 (GBl. S. 37, 40) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

»(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Personen, die 
infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen.«

	 »(2) Die nach § 8 Absatz 4 zulässige Assistenz bei der 
Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.«

6.	§ 38 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Die zulässige Assistenz bei der Stimmabgabe 
richtet sich nach § 8 Absatz 4.«

b)	 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder im Fall 
des § 8 Absatz 4 die Hilfsperson durch Unterschrift 
an Eides Statt zu versichern, dass der Stimmzettel 
persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet worden ist.« 

7.	In § 42 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 werden die Wörter 
»die Person seines Vertrauens« durch die Wörter »im 
Fall des § 8 Absatz 4 die Hilfsperson« ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Volksabstimmungsgesetzes

Das Volksabstimmungsgesetz in der Fassung vom  
20. Juni 2016 (GBl. S. 445), das zuletzt durch Artikel 4 
der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

	 »(4) Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des Stimm-
berechtigten ist unzulässig. Ein Stimmberechtigter, der 
des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen; die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Abstimmungsentscheidung beschränkt (zu
lässige Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Stimmberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.«

2.	In § 16 wird der bisherige Wortlaut Absatz 1 und es 
wird folgender Absatz 2 angefügt:

	 »(2) Die nach § 3 Absatz 4 zulässige Assistenz bei der 
Stimmabgabe bleibt unberührt. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfestellung von der Abstimmung einer anderen 
Person erlangt hat.«

3.	§ 18 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Die zulässige Assistenz bei der Stimmabgabe 
richtet sich nach § 3 Absatz 4.«
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Gesetz zur Änderung des E-Government-
Gesetzes Baden-Württemberg  

und weiterer Vorschriften

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des E-Government-Gesetzes  
Baden-Württemberg

Das E-Government-Gesetz Baden-Württemberg vom  
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1191), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

	 »3.	�auf die staatlichen Hochschulen, das Karlsruher 
Institut für Technologie, die Filmakademie 
Baden-Württemberg GmbH, die Popakademie 
Baden-Württemberg GmbH, die Akademie  
für Darstellende Kunst Baden-Württemberg 
GmbH, die Württembergischen Staatstheater 
Stuttgart, das Badische Staatstheater Karlsruhe, 
die Württembergische Landesbibliothek, die 
Badische Landesbibliothek und die Landes-
museen.«

b)	 In Absatz 7 wird das Wort »Auftraggeber« durch 
die Wörter »öffentlichen Aufträge sowie Aufträge 
und Konzessionen mit Auftraggebern« ersetzt.

2.	§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

	 »Die Verpflichtung zur elektronischen Aktenfüh-
rung nach Satz 1 gilt für die Behörden des Landes, 
die mit dem zentral für die Landesverwaltung an-
gebotenen IT-Verfahren E-Akte BW ausgestattet 
werden, ab Ablauf eines Jahres seit dem Zeitpunkt, 
an dem das Innenministerium auf der Grundlage 
eines vom Ministerrat verabschiedeten Zeitplans 
und im Benehmen mit der betreffenden obersten 
Landes-behörde der jeweiligen Behörde das IT-
Verfahren E-Akte BW bereitstellt.«

b)	 Im neuen Satz 4 wird die Angabe »2« durch die 
Angabe »3« ersetzt.

c)	 Es wird folgender Satz 5 angefügt:

	 »Wenn nicht das zentral für die Landesverwaltung 
angebotene IT-Verfahren E-Akte BW benutzt wird, 
kann die Umsetzung der Verpflichtung zur elektro-
nischen Aktenführung aus Satz 1 nur im Einver-
nehmen mit dem Landesarchiv und mit der oder 
dem Beauftragten der Landesregierung für Infor-
mationstechnologie erfolgen.«

Artikel 6

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 1. Sep-
tember 1983 (GBl. S. 429), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. April 2019 (GBl. S. 105) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 19 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Wahlberechtigten ist unzulässig. Ein Wahlberech-
tigter, der des Lesens oder Schreibens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen; die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assis
tenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt hat.«

b)	 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder im Fall 
des Absatz 1 Satz 3 die Hilfsperson durch Unter-
schrift an Eides Statt zu versichern, dass der Stimm-
zettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen 
des Wählers gekennzeichnet worden ist.«

2.	In § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 werden die Wörter 
»die Person seines Vertrauens« durch die Wörter »im 
Fall des § 19 Absatz 1 Satz 3 die Hilfsperson« ersetzt.

3.	§ 57 a wird aufgehoben.

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 3 Nummer 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf
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Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes,  
des Personalausweisgesetzes und  

des eID-Karte-Gesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes,  
des Personalausweisgesetzes und  

des eID-Karte-Gesetzes

§ 1

Pass- und Personalausweisbehörden

Sachlich zuständige Pass- und Personalausweisbehörden 
sind 

1.	die Ortspolizeibehörden, soweit in Nummer 2 nichts 
anderes bestimmt ist,

2.	die Verwaltungsgemeinschaften, welche die Aufgaben 
der Meldebehörde erledigen oder erfüllen. 

Die den Verwaltungsgemeinschaften übertragenen Auf-
gaben sind Pflichtaufgaben nach Weisung. Das Wei-
sungsrecht ist nicht beschränkt. § 28 Absatz 2 bis 4 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit gilt entspre-
chend.

§ 2

eID-Karte-Behörden

Die Pass- und Personalausweisbehörden sind zugleich 
die sachlich zuständigen eID-Karte-Behörden. § 1 Satz 2 
bis 4 gelten entsprechend.

Artikel 2

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

In § 3 a Absatz 2 Satz 5 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes in der Fassung vom 12. April 2005 (GBl. 
S. 350), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
12. Mai 2015 (GBl. S. 324) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort »Personalausweisgesetzes« ein Komma 
und die Wörter »§ 12 des eID-Karte-Gesetzes« einge-
fügt.

Artikel 3

Änderung des E-Government-Gesetzes  
Baden-Württemberg

Das E-Government-Gesetz Baden-Württemberg vom  
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1191), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 912) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Förderung  
der elektronischen Verwaltung und zur Änderung  

weiterer Vorschriften

Artikel 8 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1191, 1200) wird wie folgt 
geändert:

1.	Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Angabe »1. Januar 2022« durch 
die Angabe »1. Januar 2021« ersetzt.

b)	 Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

c)	 Im neuen Satz 2 werden die Wörter »Zeitpunkt des 
Inkrafttretens von Artikel 1 § 6 Absatz 1« durch die 
Angabe »1. Januar 2021« ersetzt.

2.	Absatz 6 wird aufgehoben. 

Artikel 3

Änderung des Errichtungsgesetzes BITBW

§ 7 Absatz 2 Satz 2 des Errichtungsgesetzes BITBW 
vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 326), das durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 19. Februar 2019 (GBl. S. 37, 46) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	Die Wörter »spätestens sechs« werden durch das Wort 
»zehn« ersetzt.

2.	Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt und folgen-
der Halbsatz angefügt:

	 »soweit nicht vorher ein anderer Zeitpunkt für den 
Leistungsbezug zwischen Innenministerium und der 
jeweils fachlich zuständigen obersten Landesbehörde 
vereinbart wurde.«

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft, sofern in Absatz 2 nichts anderes geregelt ist.

(2) Artikel 1 Nummer 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf
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Artikel 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 2020 in Kraft. 

(2) Das Gesetz zur Ausführung des Personalausweisge-
setzes vom 16. März 1987 (GBl. S. 61), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juni 2018 (GBl. S. 173, 
187) geändert worden ist, tritt am 1. November 2020 
außer Kraft.

(3) Die Verordnung des Innenministeriums über die Paß-
behörden vom 1. Dezember 1987 (GBl. S. 752) tritt am 
1. November 2020 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf

Gesetz zur Änderung  
des Landesbesoldungsgesetzes  

Baden-Württemberg und  
anderer Rechtsvorschriften

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 
402) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

  1.	§ 13 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

	 »Gleiches gilt für Leistungen des Dienstherrn im 
Rahmen des Gesundheitsmanagements, soweit hier-
für der Haushalt entsprechende Mittel bereitstellt.«

  2.	§ 24 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

	 »1. �in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes in 
den Laufbahnen der Amtsmeister, des Justiz
wachtmeisterdienstes und der Warte der Besol-
dungsgruppe A 6, ansonsten der Besoldungs-
gruppe A 7,«

1.	In § 2 Absatz 4 werden nach dem Wort »Personalaus-
weisgesetzes« ein Komma und die Wörter »§ 12 des 
eID-Karte-Gesetzes« eingefügt. 

2.	§ 15 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 4 Nummer 1 werden nach dem Wort 
»Personalausweisgesetzes« ein Komma und die 
Wörter »§ 12 des eID-Karte-Gesetzes« eingefügt.

b)	 Absatz 6 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »1.	�bei einer natürlichen Person: Name, Vorname, 
Anschrift, Geburtsname, Geburtsort, Geburts-
land, Geburtsdatum, akademischer Grad; bei 
Nutzung des elektronischen Identitätsnachwei-
ses nach § 18 des Personalausweisgesetzes, 
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes oder § 78 Ab- 
satz 5 des Aufenthaltsgesetzes: die Dokumente-
nart, der letzte Tag der Gültigkeitsdauer sowie 
das dienste- und kartenspezifische Kennzei-
chen; bei Nutzung des elektronischen Identi-
tätsnachweises nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthalts
gesetzes darüber hinaus die Abkürzung »D« für 
Bundesrepublik Deutschland.«

Artikel 4

Änderung der Verordnung der Landesregierung  
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz  

über Ordnungswidrigkeiten 

§ 5 Absatz 1 der Verordnung der Landesregierung über 
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung vom 2. Februar 1990 (GBl. S. 73, 
ber. S. 268), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 29. Mai 2020 (GBl. S. 368) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	In Nummer 2 werden die Wörter »Gesetz über Perso-
nalausweise« durch das Wort »Personalausweisge-
setz« ersetzt.

2.	In Nummer 3 werden die Wörter »Gesetz über das 
Paßwesen« durch das Wort »Paßgesetz« ersetzt.

3.	Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

	 »4. dem eID-Karte-Gesetz,«.

4.	Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Num-
mern 5 und 6.

Artikel 5

Änderung der Meldeverordnung

In § 20 Absatz 2 Satz 2 der Meldeverordnung vom  
28. September 2015 (GBl. S. 853), die zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401) geän-
dert worden ist, wird nach dem Wort »Maßnahmen« das 
Wort »entsprechend« gestrichen.
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	 in Besoldungsgruppe A 13  
mit Amtszulage� 230 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 14� 260 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 14 
mit Amtszulage� 290 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 15� 320 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 15  
mit Amtszulage� 350 Euro,

	 ab Besoldungsgruppe A 16 und  
in den Landesbesoldungsordnungen  
B, R, W, C kw� 380 Euro.

	 Die Höhe der Zulage ist beschränkt auf den Unter-
schiedsbetrag zwischen der Summe der Dienstbe
züge aus Grundgehalt, Amts- und Strukturzulage, die 
dem Beamten oder Richter zusteht und der Summe 
der Dienstbezüge aus Grundgehalt, Amts- und 
Strukturzulage, die ihm bei Übertragung des höher-
wertigen Amtes nach Absatz 1 zustehen würde. Bei 
einer Übertragung der Vertretungsaufgaben zu einem 
Bruchteil der für den Beamten oder Richter gelten-
den Arbeitszeit wird die ihm zustehende Zulage ent-
sprechend diesem Bruchteil anteilig gewährt.

	 (4) Die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts können für ihre Beamten durch Satzung die 
Funktionen festlegen, die nach ihrer Organisations-
struktur einem höherwertigen Amt im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 entsprechen.«

  7.	§ 65 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« ein-
gefügt.

b)	 In Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe  
»A 5« durch die Angabe »A 6« ersetzt.

  8.	In § 71 Absatz 1 werden nach dem Wort »einer«  
die Wörter »durch Gesetz, Rechtsverordnung oder 
Satzung festgelegten,« eingefügt.

  9.	§ 73 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »§ 73

	 Zuschlag bei freiwilliger Weiterarbeit«

b)	 Folgender Absatz 3 wird eingefügt:

	 »(3) Liegen die Voraussetzungen des § 40 Ab- 
satz 2 LBG vor, gelten die Absätze 1 und 2 bis 
zum Beginn des Ruhestands entsprechend. Satz 1 
gilt für Schwerbehinderte im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für ein versor-
gungsabschlagsfreies Ruhegehalt nach § 27 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 100 
Absatz 2 LBeamtVGBW entsprechend.«

c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

  3.	§ 32 wird folgender Absatz 4 angefügt:

	 »(4) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, die entgeltlich 
erbracht wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tä-
tigkeit darstellt und in dem in einem Beamtenver-
hältnis zulässigen Umfang abgeleistet wird; hierbei 
ist auf die beamtenrechtlichen Vorschriften des Lan-
des Baden-Württemberg im jeweiligen Zeitpunkt der 
Tätigkeit abzustellen.«

  4.	In § 45 Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt 
gefasst:

	 »Dies gilt auch für den Fall, dass Amtszulagen nach 
Absatz 1 und 2 zusammentreffen oder die beiden 
Amtszulagen mit anderen Amtszulagen zusammen-
treffen. Wird der Prozentsatz von 100 überschritten, 
vermindert sich in den Fällen des Satzes 1 die nach 
Absatz 1 oder 2 gewährte Zulage um den überstei-
genden Betrag; in den Fällen des Satzes 2 vermindert 
sich die Zulage nach Absatz 1 um den übersteigen-
den Betrag.«

  5.	In § 46 Satz 1 wird die Angabe »A 5« durch die An-
gabe »A 6« ersetzt.

  6.	Nach § 62 wird folgender § 62 a eingefügt:

	 »§ 62 a

	 Vertretungszulage

	 (1) Beamte und Richter, denen kommissarisch die 
Aufgaben eines höherwertigen Amtes übertragen 
werden, erhalten für die Dauer der Wahrnehmung 
eine nicht ruhegehaltfähige Zulage, wenn zum Amts
inhalt des höherwertigen Amtes die Vorgesetzten-
funktion gemäß § 3 Absatz 4 LBG über alle Beamte 
und Richter der Behörde im Sinne von § 18 oder des 
Polizeireviers des Amtsinhabers des höherwertigen 
Amtes gehört. Beamte und Richter der Landesbesol-
dungsordnungen W und C kw sowie der Besol-
dungsgruppen B 2 bis B 11 und R 3 bis R 8 sind von 
der Gewährung der Zulage ausgenommen.

	 (2) Die Zulage wird ab dem zweiten Kalendermonat 
gewährt, der auf den Monat des Wirksamwerdens  
der Aufgabenübertragung folgt, höchstens jedoch  
für eine ununterbrochene Dauer von fünf Jahren.  
War der Beamte oder Richter zuvor Stellvertreter  
des Amtsinhabers des höherwertigen Amtes, wird die 
Zulage ab dem dritten Kalendermonat gewährt, der 
auf den Monat des Wirksamwerdens der Aufgaben
übertragung folgt.

	 (3) Die Zulage richtet sich nach der Besoldungs-
gruppe des höherwertigen Amtes nach Absatz 1 und 
beträgt monatlich

	 bis Besoldungsgruppe A 12� 140 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 12  
mit Amtszulage� 170 Euro,

	 in Besoldungsgruppe A 13� 200 Euro,
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zulagen nach der Schülerzahl einer Schule oder 
der Gruppenzahl eines Schulkindergartens, so be-
gründet ein Absinken der Zahl der Schüler oder 
der Gruppen unter die für das Amt in den Bewer-
tungsmerkmalen festgelegte Untergrenze allein 
kein dienstliches Bedürfnis, den Beamten in ein 
anderes Amt seiner Laufbahn zu versetzen. Wird 
der Beamte aus anderen Gründen in ein anderes 
Amt versetzt oder scheidet er aus dem Beamten-
verhältnis aus, gilt die von ihm innegehabte Plan-
stelle als in eine Planstelle der Besoldungsgruppe 
umgewandelt, die der tatsächlichen Zahl der 
Schüler oder der tatsächlichen Gruppenzahl ent-
spricht.«

16.	Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird 
wie folgt geändert:

a)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 5 wird aufge-
hoben.

b)	 Die Abschnitte Besoldungsgruppe A 6 und A 7 
werden wie folgt gefasst:

	 »Besoldungsgruppe A 6

	 E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 3)

	 H a u p t w a r t 1) 2)

	 O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4)

	 _____________
1)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7.
3)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
4) � Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13, wenn er im Sit-

zungsdienst der Gerichte eingesetzt ist.

	 Besoldungsgruppe A 7

	 Brandmeister1)

	 H a u p t w a r t 2)

	 Krankenpfleger1)

	 Krankenschwester1)

	 Lebensmittelkontrolleur1)

	 O b e r a m t s m e i s t e r 2)

	 O b e r s e k r e t ä r 1)

	 O b e r w e r k m e i s t e r 1)

	 Polizeimeister1)

	 Stationspfleger3)

	 Stationsschwester3)

	 _____________
1)  Als Eingangsamt, soweit nicht im Justizwachtmeisterdienst.

2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6.

3)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.«

c)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 10 wird bei der 
Amtsbezeichnung »Erster Hauptstraßenmeister« 
mit Funktionszusatz der Fußnotenhinweis »3)« 
angefügt.

10.	§ 74 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »§ 74

	 Zuschlag bei freiwilliger Weiterarbeit in Teilzeit«

b)	 Es werden folgende Sätze angefügt:

	 »Liegen die Voraussetzungen des § 40 Absatz 2 
LBG vor, gelten die Sätze 1 bis 4 bis zum Beginn 
des Ruhestands entsprechend. Satz 5 gilt für 
Schwerbehinderte im Sinne des § 2 Absatz 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch bei Vorliegen 
der Voraussetzungen für ein versorgungsabschlags
freies Ruhegehalt nach § 27 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 LBe-
amtVGBW entsprechend.«

11.	In § 76 Absatz 5 werden die Wörter »oder von im 
Rahmen einer flexibilisierten Haushaltsführung nach 
§ 7 a der Landeshaushaltsordnung für Baden-Würt-
temberg erwirtschafteten Mitteln, die zu diesem 
Zweck verwendet werden sollen,« gestrichen.

12.	In § 82 Absatz 2 Satz 1 und § 86 Absatz 1 werden 
jeweils nach dem Wort »schriftlich« die Wörter 
»oder elektronisch« eingefügt.

13.	Nach § 87 a wird folgender § 87 b eingefügt:

	 »§ 87 b

	 Zusätzliche Vergütung von genommenem  
	 Jahresurlaub bei Verringerung der Arbeitszeit

	 Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zusätzliche Vergütung des unions-
rechtlich gewährleisteten Mindesturlaubsanspruchs 
(Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-
vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung – ABl. L 299 vom 18. 11. 2003, S. 9)  
in Fällen zu regeln, in denen Urlaub nach einer Re-
duzierung der für den Beamten geltenden durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit in einem Zeitab-
schnitt genommen wird, in dem die für den Beamten 
geltende durchschnittliche tägliche Arbeitszeit gerin-
ger ist als während des Zeitabschnitts, aus dem der 
Urlaubsanspruch stammt.«

14.	In § 91 Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie 
folgt gefasst:

	 »(Schülerzahlen, Schulstellen, Gruppenzahlen)«

15.	§ 92 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »§ 92

	 Ämter bei Absinken der Schüler- oder  
	 Gruppenzahl«

b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Richtet sich die Zuordnung des einem Be
amten übertragenen Amtes zu einer Besoldungs-
gruppe einschließlich der Gewährung von Amts-
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	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und 
Hauptschule oder Grund- und Werkreal-
schule mit mehr als 100 bis zu 180 Schülern5)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters eines 
sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentrums mit Förderschwerpunkt Ler-
nen mit bis zu 90 Schülern5)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters eines 
sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentrums mit sonstigen Förderschwer
punkten mit bis zu 45 Schülern5)«

cc)	 Nach der Amtsbezeichnung »R a t 1)« wird 
folgende Amtsbezeichnung mit Funktions
zusatz eingefügt:

	 »Realschulkonrektor5)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Realschule mit bis zu 180 Schülern«

dd)	Die Amtsbezeichnung »Rektor« mit Funk
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Rektor

	 –  einer Grundschule mit bis zu 100 Schülern

	 – � einer Grundschule mit mehr als 100 bis zu 
180 Schülern5)«

ee)	 Die Amtsbezeichnung »Studienrat1)« mit 
Funktionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Studienrat1)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale 
Oberstufe mit bis zu 180 Schülern5)

	 – � als Referatsleiter am Landesmedienzent-
rum

	 – � als Referent am Institut für Bildungsanaly-
sen Baden-Württemberg

	 – � als Referent am Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung

	 – � als Referent in einem großen und bedeuten-
den Referat am Landesmedienzentrum

	 – � mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien oder an beruflichen Schulen«

ff)	 Die Amtsbezeichnung »Zweiter Konrek-
tor5) 6)« mit Funktionszusatz wird gestrichen.

gg)	Die Fußnote 4 wird aufgehoben.

g)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 14 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Nach der Amtsbezeichnung »Fachschulrat1)« 
mit Funktionszusatz wird folgende Amtsbe-
zeichnung mit Funktionszusatz eingefügt:

	 »Gemeinschaftsschulabteilungsleiter8)

		 als Leiter einer Abteilung einer Gemein-
schaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe 
mit mehr als 850 Schülern«

d)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 11 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Nach der Amtsbezeichnung »A m t m a n n« 
wird folgende Amtsbezeichnung mit Funk
tionszusatz eingefügt:

	 »Erster Hauptstraßenmeister2)

		 als Leiter einer besonders großen und 
besonders bedeutenden Straßenmeisterei 
oder Autobahnmeisterei«

bb)	Bei der Amtsbezeichnung »Fachoberleh-
rer1) 3)« mit Funktionszusätzen wird nach dem 
Funktionszusatz »– als Fachbetreuer« folgen-
der Funktionszusatz eingefügt:

	 »– � als Leiter eines Schulkindergartens mit 
mehr als zwei Gruppen«

e)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 12 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Bei der Amtsbezeichnung »Konrektor2)« mit 
Funktionszusatz wird der Funktionszusatz 
wie folgt gefasst:

		 »– � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 100 bis zu 180 
Schülern«

bb)	Bei der Amtsbezeichnung »Rechnungsrat1)« 
mit Funktionszusatz wird der Fußnotenhin-
weis »1)« gestrichen.

cc)	 Die Amtsbezeichnung »Rektor2)« mit Funk
tionszusatz wird gestrichen.

f)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Nach der Amtsbezeichnung »Fachschulrat1)« 
mit Funktionszusätzen wird folgende Amts-
bezeichnung mit Funktionszusatz eingefügt:

	 »Gemeinschaftsschulkonrektor5)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale 
Oberstufe mit bis zu 180 Schülern«

bb)	Die Amtsbezeichnung »Konrektor« mit Funk-
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Konrektor

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülern

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Grundschule mit mehr als 360 Schülern5)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Real-
schule, Hauptschule mit Realschule, Wer-
krealschule mit Realschule oder Grund-
schule mit Realschule mit insgesamt bis zu 
180 Schülern5)
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	 – � als Referent am Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung

	 – � mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien oder an beruflichen Schulen«

dd)	Nach der Amtsbezeichnung »Pfarrer im 
Justizvollzugsdienst4)« wird folgende Amts-
bezeichnung mit Funktionszusatz eingefügt:

	 »Realschulabteilungsleiter8)

		 als Leiter einer Abteilung einer Real-
schule, Grund- und Hauptschule mit Re
alschule, Grund- und Werkrealschule  
mit Realschule, Hauptschule mit Real-
schule, Werkrealschule mit Realschule 
oder Grundschule mit Realschule mit 
mehr als 850 Schülern«

ee)	 Die Amtsbezeichnung »Rektor« mit Funk
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Rektor

	 – � als Leiter eines sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums

		 –  – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis 
zu 90 Schülern

		 –  – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit 
mehr als 90 bis zu 180 Schülern3)

		 –  – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
bis zu 45 Schülern

		 –  – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 45 bis zu 90 Schülern3)

		 –  – � mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvoll-
zug3)

	 – � einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülern

	 – � einer Grundschule mit mehr als 360 Schü-
lern3)

	 – � einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- 
und Hauptschule, Grund- und Werk
realschule, Grund- und Hauptschule mit 
Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grund-
schule mit Realschule

		 –  –  mit bis zu 180 Schülern

		 –  – � mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern3)«

ff)	 Bei der Amtsbezeichnung »Zweiter Gemein-
schaftsschulkonrektor« mit Funktionszusatz 
wird im Funktionszusatz die Zahl »850« 
durch die Zahl »540« ersetzt.

gg)	Die Amtsbezeichnung »Zweiter Konrektor« 
mit Funktionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Zweiter Konrektor

	 – � an einem sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrum

		 –  – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit 
mehr als 270 Schülern

bb)	Die Amtsbezeichnung »Konrektor« mit Funk-
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Konrektor

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und 
Hauptschule, Grund- und Werkrealschule, 
Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Real-
schule, Hauptschule mit Realschule, Wer-
krealschule mit Realschule oder Grund-
schule mit Realschule

		 –  –  mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

		 –  –  mit mehr als 360 Schülern3)

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters eines 
sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentrums

		 –  – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit 
mehr als 90 bis zu 180 Schülern

		 –  – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit 
mehr als 180 Schülern3)

		 –  – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 45 bis zu 90 Schülern

		 –  – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 90 Schülern3)

		 –  –  mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug

		 –  – � mit mindestens 9 Schulstellen im Justiz-
vollzug3)«

cc)	 Die Amtsbezeichnung »Oberstudienrat« mit 
Funktionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Oberstudienrat

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters  
einer Gemeinschaftsschule ohne gymna
siale Oberstufe mit mehr als 180 bis zu  
360 Schülern

	 – � als der ständige Vertreter des Leiters  
einer Gemeinschaftsschule ohne gymna
siale Oberstufe mit mehr als 360 Schülern3)

	 – � als Leiter eines großen und bedeutenden 
Referats am Landesmedienzentrum

	 – � als Leiter einer Abteilung einer Gemein-
schaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe 
mit mehr als 850 Schülern

	 – � als Leiter einer Gemeinschaftsschule ohne 
gymnasiale Oberstufe mit bis zu 180 Schü-
lern

	 – � als Leiter einer Gemeinschaftsschule ohne 
gymnasiale Oberstufe mit mehr als 180 bis 
zu 360 Schülern3)

	 – � als Referatsleiter und zugleich der ständige 
Vertreter des Leiters eines Fachbereichs am 
Landesmedienzentrum

	 – � als Referent am Institut für Bildungsanaly-
sen Baden-Württemberg
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17.	Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) wird 
wie folgt geändert:

a)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe B 2 wird die 
Amtsbezeichnung »Finanzpräsident« mit Funk
tionszusatz gestrichen.

b)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe B 3 wird die 
Amtsbezeichnung »Direktor des Landesbetriebs 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg« gestri-
chen.

c)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe B 4 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Nach der Amtsbezeichnung »Direktor des 
Instituts für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg« mit Funktionszusatz wird die Amts-
bezeichnung »Direktor des Landesbetriebs 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg« 
eingefügt.

bb)	Nach der Amtsbezeichnung »Verbandsdirek-
tor eines Regionalverbands« mit Funktions-
zusatz wird die Amtsbezeichnung »Vizepräsi-
dent der Oberfinanzdirektion« angefügt.

18.	In Anlage 3 (Landesbesoldungsordnung R) werden 
im Abschnitt Besoldungsgruppe R 2 in der Fuß- 
note 4 nach dem Wort »Richterplanstellen« die Wör-
ter »sowie am Landgericht Karlsruhe« eingefügt.

19.	Die Anlage 5 (Landesbesoldungsordnungen A, B, C, 
R und W Künftig wegfallende Ämter [kw]) wird wie 
folgt geändert:

a)	 Der Abschnitt 1. Landesbesoldungsordnung A 
wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 5 kw wird 
aufgehoben.

bb)	Die Abschnitte Besoldungsgruppe A 6 kw und 
A 7 kw werden wie folgt gefasst:

	 »Besoldungsgruppe A 6 kw

	 Gestüthauptwärter1) 2)

	 Polizeiwachtmeister
	 _____________

1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7 kw.
2)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.

	 Besoldungsgruppe A 7 kw

	 Gestüthauptwärter3)

	 Hauptsattelmeister1) 2)

	 Kriminalmeister1)

	 _____________
1)  Als Eingangsamt.
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8 kw.
3) � Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6 kw. Für bis zu 

20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen des Gestüts-
dienstes in den Besoldungsgruppen A 6 kw und A 7 kw.«

cc)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 15 kw 
wird der Amtsbezeichnung »Fachschuldirek-

		 –  – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 135 Schülern

		 –  – � mit mindestens 13 Schulstellen im Jus
tizvollzug

	 – � einer Grund- und Hauptschule mit Real-
schule, Grund- und Werkrealschule mit Re-
alschule, Hauptschule mit Realschule, Wer-
krealschule mit Realschule oder Grund
schule mit Realschule mit insgesamt mehr 
als 540 Schülern«

hh)	Bei der Amtsbezeichnung »Zweiter Real-
schulkonrektor« mit Funktionszusatz wird im 
Funktionszusatz die Zahl »850« durch die 
Zahl »540« ersetzt.

ii)	 Es wird folgende Fußnote 8 angefügt:

	 »8) � Für jede Gemeinschaftsschule, Realschule oder für je-
den Verbund mit einer Realschule dürfen höchstens 2 

Planstellen für Abteilungsleiter ausgebracht werden.«

h)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 15 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Die Amtsbezeichnung »Ephorus1)« mit Funk-
tionszusatz wird gestrichen.

bb)	Die Amtsbezeichnung »Rektor« mit Funk
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

	 »Rektor

	 – � als Leiter eines sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums

	 – � mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr 
als 180 Schülern

	 – � mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 
mehr als 90 Schülern

	 – � mit mindestens 9 Schulstellen im Justiz-
vollzug

	 – � einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- 
und Hauptschule, Grund- und Werkreal-
schule, Grund- und Hauptschule mit Re
alschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grund-
schule mit Realschule mit mehr als 360 
Schülern«

i)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 16 wird wie 
folgt geändert:

aa)	 Die Amtsbezeichnung »Direktor der Landes-
anstalt für Entwicklung der Landwirtschaft 
und der ländlichen Räume« wird durch die 
Amtsbezeichnung »Direktor der Landes
anstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 
Ländlichen Raum« ersetzt.

bb)	Bei der Amtsbezeichnung »Ephorus« mit 
Funktionszusatz wird dem bisherigen Funk
tionszusatz ein Spiegelstrich vorangestellt 
und folgender Funktionszusatz angefügt:

	 »– � als Leiter des evangelisch-theologischen 
Seminars Maulbronn«
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bb)	Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 6 wird in 
einer neuen Zeile in Spalte 2 die Angabe »3 und 
4« und in Spalte 3 die Zahl »79,33« angefügt.

cc)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird in 
Spalte 2 die Zahl »4« und in Spalte 3 die Zahl 
»125,84« gestrichen.

d)	 Im Abschnitt Landesbesoldungsordnungen A, B, 
C, R und W Künftig wegfallende Ämter (kw) 
wird die Angabe »A 5 (kw)« durch die Angabe  
»A 6 (kw)« ersetzt.

24.	Die Anlage 13 (Amtszulagen und Strukturzulage) in 
der Fassung des Anhangs 3 des Gesetzes über die 
Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in 
Baden-Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Okto-
ber 2019 (GBl. S. 377, 403) wird wie folgt geändert:

a)	 Im Abschnitt § 45 wird in Spalte 3 die Zahl 
»191,41« durch die Zahl »382,83« ersetzt.

b)	 Im Abschnitt § 46 wird die Angabe »A 5« durch 
die Angabe »A 6« ersetzt.

c)	 Der Abschnitt Landesbesoldungsordnung A wird 
wie folgt geändert:

aa)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 5 wird 
aufgehoben. 

bb)	Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 6 wird in 
einer neuen Zeile in Spalte 2 die Angabe  
»3 und 4« und in Spalte 3 die Zahl »80,44« 
angefügt.

cc)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird in 
Spalte 2 die Zahl »4« und in Spalte 3 die Zahl 
»127,60« gestrichen.

d)	 Im Abschnitt Landesbesoldungsordnungen A, B, 
C, R und W Künftig wegfallende Ämter (kw) 
wird die Angabe »A 5 (kw)« durch die Angabe  
»A 6 (kw)« ersetzt.

25.	Die Anlage 14 (Stellenzulagen) wird wie folgt ge
ändert:

a)	 Im Abschnitt § 54 wird in Spalte 2 die Angabe  
»A 5« und in Spalte 3 die Zahl »47,94« gestrichen.

b)	 Im Abschnitt § 57 Abs. 1 Nr. 2 wird in Spalte 2 die 
Angabe »A 5« und in Spalte 3 die Zahl »119,84« 
gestrichen.

26.	In Anlage 15 (Mehrarbeitsvergütung) in der Fassung 
des Anhangs 2 des Gesetzes über die Anpassung  
von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 
2019 (GBl. S. 377, 397) wird die Angabe »A 5« 
durch die Angabe »A 6« ersetzt.

27.	In Anlage 15 (Mehrarbeitsvergütung) in der Fassung 
des Anhangs 3 des Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377, 404) wird die Angabe »A 5« durch die 
Angabe »A 6« ersetzt.

28.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

tor« mit Funktionszusätzen folgende Amtsbe-
zeichnung mit Funktionszusatz vorangestellt:

	 »Ephorus4)

		 als Leiter des evangelisch-theologischen 
Seminars Maulbronn«

b)	 Der Abschnitt 2. Landesbesoldungsordnung B 
wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Abschnitt Besoldungsgruppe B 2 kw wird 
nach der Amtsbezeichnung »Erster Direktor 
der Landesakademie für Fortbildung und Per-
sonalentwicklung an Schulen« mit Funktions-
zusatz folgende Amtsbezeichnung mit Funk
tionszusatz eingefügt:

	 »Finanzpräsident

		� als Leiter der Abteilung Bundesbau bei 
der Oberfinanzdirektion«

bb)	Im Abschnitt Besoldungsgruppe B 3 kw wird 
der Amtsbezeichnung »Forstpräsident« fol-
gende Amtsbezeichnung vorangestellt:

	 »Direktor des Landesbetriebs Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg«

20.	In Anlage 6 (Landesbesoldungsordnung A) in der 
Fassung des Anhangs 2 des Gesetzes über die An
passung von Dienst- und Versorgungsbezügen in 
Baden-Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Okto-
ber 2019 (GBl. S. 377, 391) wird die Zeile mit den 
Angaben zur Besoldungsgruppe A 5 gestrichen.

21.	In Anlage 6 (Landesbesoldungsordnung A) in der 
Fassung des Anhangs 3 des Gesetzes über die An
passung von Dienst- und Versorgungsbezügen in 
Baden-Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Okto-
ber 2019 (GBl. S. 377, 398) wird die Zeile mit den 
Angaben zur Besoldungsgruppe A 5 gestrichen.

22.	In Anlage 11 (Anwärtergrundbetrag) in der Fassung 
des Anhangs 2 des Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377, 395) wird die Angabe »A 5« durch die 
Angabe »A 6« ersetzt.

23.	Die Anlage 13 (Amtszulagen und Strukturzulage) in 
der Fassung des Anhangs 2 des Gesetzes über die 
Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in 
Baden-Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Okto-
ber 2019 (GBl. S. 377, 396) wird wie folgt geändert:

a)	 Im Abschnitt § 45 wird in Spalte 3 die Zahl 
»188,77« durch die Zahl »377,54« ersetzt.

b)	 Im Abschnitt § 46 wird die Angabe »A 5« durch 
die Angabe »A 6« ersetzt.

c)	 Der Abschnitt Landesbesoldungsordnung A wird 
wie folgt geändert:

aa)	 Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 5 wird 
aufgehoben.



Nr. 37	 GBl. vom 23. Oktober 2020� 921

Beamtenverhältnisses auf Widerruf oder auf Probe, 
einem horizontalen Wechsel in eine dieser Lauf-
bahnen nach § 21 oder der Übernahme von einem 
anderen Dienstherrn nach § 23 schriftlich erklärt 
haben, dass sie Heilfürsorge in Anspruch nehmen 
werden. Die Erklärung ist gegenüber der zuständi-
gen Ernennungsbehörde abzugeben. Sie kann nicht 
widerrufen werden.«

b)	 In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort »Finanz-
ministerium« die Wörter »und dem Justizministe-
rium« eingefügt.

5.	§ 93 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort »Übergangsvor-
schrift« durch das Wort »Übergangsvorschriften« 
ersetzt.

b)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c)	 Folgender Absatz 2 wird angefügt:

	 »(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Artikels 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Änderung 
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg und anderer Rechtsvorschriften vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten des mittleren und geho-
benen Vollzugsdienstes im Justizvollzug, des mitt-
leren und gehobenen Werkdienstes im Justizvoll-
zug und des mittleren und gehobenen Abschie-
bungshaftvollzugsdienstes können durch schriftli-
che Erklärung innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Artikels 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Ände-
rung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg und anderer Rechtsvorschriften einmalig 
erklären, dass sie unter den Voraussetzungen des 
§ 79 Absatz 1 Heilfürsorge in Anspruch nehmen 
werden. Sie erhalten dann ab dem zweiten auf den 
Ablauf der Ausschlussfrist folgenden Monat Heil-
fürsorge. § 79 Absatz 1 a Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.«

Artikel 3

Weitere Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 78 Absatz 1 a des Landesbeamtengesetzes vom 9. No-
vember 2010 (GBl. S. 793, 794), der zuletzt durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

»(1 a) Für Aufwendungen in Krankheits- und Pflegefäl-
len sowie zur Gesundheitsvorsorge, die für die Ehegattin 
oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den Le-
benspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz der 
beihilfeberechtigten Person entstanden sind, wird keine 
Beihilfe gewährt, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte 
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes 
der Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebenspartnerin 
oder des Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz in beiden Kalenderjahren vor der Stellung des 
Beihilfeantrags jeweils 20 000 Euro überschritten hat. 

Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 402) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.	In § 14 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
»A 6« durch die Angabe »A 7« ersetzt.

2.	In § 71 Nummer 1 wird die Angabe »nach § 44 
BeamtStG« durch die Wörter »einschließlich etwai-
gen Zusatzurlaubs« ersetzt.

3.	§ 78 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

	 »(1 a) Für Aufwendungen in Krankheits- und Pfle-
gefällen sowie zur Gesundheitsvorsorge, die für die 
Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin 
oder den Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz der beihilfeberechtigten Person ent-
standen sind, wird keine Beihilfe gewährt, wenn 
der Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinne des  
§ 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes der 
Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebenspartnerin 
oder des Lebenspartners nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz in beiden Kalenderjahren vor der 
Stellung des Beihilfeantrags jeweils 18 000 Euro 
überschritten hat. Bei Anlegung eines strengen 
Maßstabs kann in besonderen Härtefällen mit Zu-
stimmung der für die Beihilfegewährung zuständi-
gen obersten Dienstbehörde und im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium ausnahmsweise ab
weichend von Satz 1 Beihilfe gewährt werden. Ein 
besonderer Härtefall im Sinne von Satz 2 liegt ins-
besondere vor, wenn der Ehegattin oder dem Ehe-
gatten, der Lebenspartnerin oder dem Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz für bei-
hilfefähige Aufwendungen trotz ausreichender und 
rechtzeitiger Versicherung wegen angeborener Lei-
den oder bestimmter Krankheiten auf Grund eines 
individuellen Ausschlusses keine Versicherungs-
leistungen gewährt werden oder Regelleistungen 
auf Dauer eingestellt worden sind.«

b)	 In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter »nach der 
Höhe ihrer Einkünfte wirtschaftlich nicht unab-
hängigen« gestrichen.

4.	§ 79 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

	 »(1 a) Heilfürsorge erhalten unter den in Absatz 1 
genannten Voraussetzungen auch die Beamtinnen 
und Beamten des mittleren und gehobenen Voll-
zugsdienstes im Justizvollzug, des mittleren und 
gehobenen Werkdienstes im Justizvollzug und des 
mittleren und gehobenen Abschiebungshaftvoll-
zugsdienstes, sofern sie vor der Begründung des 
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  2.	§ 13 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 2 wird aufgehoben.

bb)	Im neuen Satz 2 werden die Wörter »des be-
rechtigten Ehegatten« durch die Wörter »der 
ausgleichsberechtigten Person« ersetzt.

b)	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
»Anrechte« die Wörter »; in den Fällen des § 10 
Absatz 2 des Versorgungsausgleichsgesetzes aus 
dem Monatsbetrag, der sich nach Verrechnung als 
Wertunterschied ergibt« eingefügt.

c)	 In Absatz 4 werden die Wörter »des verpflichteten 
Ehegatten« durch die Wörter »der ausgleichspflich-
tigen Person« und die Wörter »den berechtigten 
Ehegatten« durch die Wörter »die ausgleichs
berechtigte Person oder deren Hinterbliebene« er-
setzt.

d)	 In Absatz 5 wird das Wort »Altersgeld« durch die 
Wörter »Alters- und Hinterbliebenengeld« ersetzt.

  3.	§ 20 wird wie folgt geändert:

	 In Absatz 2 wird die Angabe »Abs. 8 gilt« durch die 
Wörter »die Absätze 3, 4 und 8 gelten« ersetzt.

  4.	§ 27 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, 
wenn dies günstiger ist, 59,75 Prozent der ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 6.«

b)	 Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

	 »Bei Anwendung des Satzes 2 sind als ruhe
gehaltfähige Dienstbezüge ausschließlich das 
Grundgehalt, eine in Besoldungsgruppe A 6 zu-
stehende Strukturzulage sowie gegebenenfalls ein 
zustehender ehebezogener Teil des Familien
zuschlags zu berücksichtigen; hinsichtlich des 
Faktors 0,984 findet § 19 Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend Anwendung.«

c)	 In dem neuen Satz 4 wird nach der Angabe »2« 
die Angabe »und 3« eingefügt.

  5.	§ 51 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »Es darf nicht hinter 67,63 Prozent der jeweils 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe A 6 zurückbleiben.«

b)	 Es wird folgender Satz angefügt:

	 »In den Fällen des Satzes 3 ist § 27 Absatz 4  
Satz 3 entsprechend anzuwenden.«

  6.	§ 66 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 6 wird folgender Satz 2 eingefügt:

	 »Für den Vergleich mit der Höchstgrenze ist, auch 
bei mehreren Zeiträumen, nur eine einzige Ge-
samtberechnung durchzuführen.«

Bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte ist 
bei einem Bezug von Leibrenten und anderen Leistungen 
im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa und bb des Einkommensteuergesetzes 
der Jahresbetrag der Rente maßgeblich; die Regelungen 
des Besteuerungsanteils im Sinne des § 22 Nummer 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 des Ein-
kommensteuergesetzes sowie des Ertragsanteils im 
Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb Satz 3 des Einkommensteuergesetzes fin-
den keine Anwendung. Bei der Ermittlung, ob die Ein-
künftegrenze von 20 000 Euro überschritten ist, sind aus-
ländische Einkünfte, für die die Ehegattin oder der Ehe-
gatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz zu einer der deutschen 
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herangezogen 
wird, zu berücksichtigen. Satz 2 gilt bei ausländischen 
Einkünften im Sinne des Satzes 3 entsprechend. Satz 2 
und 4 gilt nicht für Leibrenten und andere Leistungen im 
Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa und bb des Einkommensteuergesetzes, 
deren erstmaliger Beginn vor dem 1. Januar 2021 liegt. 
Bei Anlegung eines strengen Maßstabs kann in besonde-
ren Härtefällen mit Zustimmung der für die Beihilfege-
währung zuständigen obersten Dienstbehörde und im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium ausnahms-
weise abweichend von Satz 1 Beihilfe gewährt werden. 
Ein besonderer Härtefall im Sinne von Satz 6 liegt ins
besondere vor, wenn der Ehegattin oder dem Ehegatten, 
der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz für beihilfefähige Aufwen-
dungen trotz ausreichender und rechtzeitiger Versiche-
rung wegen angeborener Leiden oder bestimmter Krank-
heiten auf Grund eines individuellen Ausschlusses keine 
Versicherungsleistungen gewährt werden oder Regelleis
tungen auf Dauer eingestellt worden sind.«

Artikel 4

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. November 
2019 (GBl. S. 481) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

  1.	§ 2 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

	 »Eine Ausnahme gilt ferner für das Ruhegehalt der 
Ruhestandsbeamten, sofern Leistungen im Rahmen 
einer Entgeltumwandlung für vom Dienstherrn ge-
leaste Dienstfahrräder, die dem Beamten während 
seiner aktiven Dienstzeit auch zur privaten Nutzung 
überlassen wurden, betroffen sind, wenn es sich um 
Fahrräder im verkehrsrechtlichen Sinne handelt und 
es den Beamten freigestellt war, dieses Angebot an-
zunehmen.«
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lichen Anhebung der Eingangsämter des ehemaligen 
einfachen Dienstes nach Besoldungsgruppe A 6 
eingetreten sind, ist § 51 Absatz 3 Satz 3 sowie § 27 
Absatz 4 Satz 2 weiterhin in der bislang geltenden 
Fassung anzuwenden. Die bisherigen Dienstbezüge 
erhöhen oder vermindern sich entsprechend den all-
gemeinen Anpassungen nach § 11.«

13.	§ 103 wird folgender Absatz 6 angefügt:

	 »(6) Für im Zeitpunkt vor der besoldungsrechtlichen 
Anhebung der Eingangsämter des ehemaligen ein
fachen Dienstes nach Besoldungsgruppe A 6 vor
handene Versorgungsempfänger, deren Versorgungs-
bezüge ruhegehaltfähige Dienstbezüge nach der Be-
soldungsgruppe A 5 zugrunde liegen, bestimmt sich 
die Versorgung weiterhin nach dieser Besoldungs-
gruppe. Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Dienst-
bezüge erhöhen oder vermindern sich entsprechend 
den allgemeinen Anpassungen nach § 11.«

14.	In § 108 Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe »nach § 27 
Abs. 4« gestrichen.

Artikel 5

Änderung des Gesetzes über die Anpassung  
von Dienst- und Versorgungsbezügen  

in Baden-Württemberg 2019/2020/2021

In Artikel 1 § 11 Absatz 2 des Gesetzes über die Anpas-
sung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-
Württemberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377) wird das Wort »Altersgeld« durch die Wör-
ter »Alters- und Hinterbliebenengeld« ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Landesumzugskostengesetzes

In § 10 Absatz 1 Satz 2 des Landesumzugskostengeset-
zes in der Fassung vom 12. Februar 1996 (GBl. S. 127), 
das zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom  
23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 101) geändert worden ist, 
wird die Angabe »A 5« durch die Angabe »A 6« ersetzt.

Artikel 7

Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung

Die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. No-
vember 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 437, 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	Nach § 25 a wird folgender § 25 b eingefügt:

	 »§ 25 b

	 Zusätzliche Vergütung von genommenem  
	 Jahresurlaub bei Verringerung der Arbeitszeit

	 (1) Beamtinnen und Beamten sind von Amts wegen 
diejenigen Tage an Jahresurlaub zusätzlich zu vergü-
ten, die nach einer Reduzierung der für die Beamtin 
oder den Beamten geltenden durchschnittlichen Wo-

b)	 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

	 »(8) Für die Anwendung des § 27 Absatz 2, von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschrif-
ten sowie der Bemessung der Hinterbliebenen
versorgung gelten der Kinderzuschlag und der 
Kindererziehungsergänzungszuschlag als Teil des 
Ruhegehalts.«

c)	 Es werden folgende Absätze angefügt:

	 »(11) Für nach dem Eintritt oder der Versetzung 
in den Ruhestand geleistete Erziehungs- oder 
Pflegezeiten steht dem Ruhestandsbeamten weder 
ein Kinderzuschlag noch ein Kindererziehungs
ergänzungszuschlag zu.

	 (12) Der nach § 66 Absatz 1 bis 11 berechnete 
Kinderzuschlag und Kindererziehungsergänzungs
zuschlag erhöht oder vermindert sich entspre-
chend den allgemeinen Anpassungen nach § 11.«

  7.	§ 67 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

	 »(4) § 66 Absatz 7, 8, 11 und 12 gilt entsprechend.«

  8.	§ 68 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nummer 1 werden die Wörter »1,384- 
Fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 5« durch die Wörter »1,347-Fachen 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 6« ersetzt.

bb)	In Nummer 3 werden die Wörter »1,384- 
Fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 5« durch die Wörter »1,347-Fachen 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 6« ersetzt.

b)	 Es wird folgender Satz angefügt:

	 »Auf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 6 ist § 27 Ab-
satz 4 Satz 3 entsprechend anzuwenden.«

  9.	In § 70 Absatz 2 Satz 3 werden nach der Angabe 

	 »§ 27 Abs. 2« die Wörter »oder einer entsprechenden 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschrift« einge-
fügt.

10.	§ 94 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Für die Anwendung des § 87 Absatz 4 und 5, 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschrif-
ten sowie der Bemessung des Hinterbliebenengeldes 
gelten der Kinderzuschlag und der Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag als Teil des Alters- und 
Hinterbliebenengeldes.«

11.	In § 95 Absatz 4 wird nach der Angabe »Absatz 7 
und« die Angabe »12 sowie« eingefügt.

12.	§ 102 wird folgender Absatz 13 angefügt:

	 »(13) Für Versorgungsfälle, die seit dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes und vor der besoldungsrecht
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	 Für Bruchteile von Urlaubstagen gilt dies entspre-
chend.

	 (5) Laufende Monatsbezüge sind Bezüge nach § 2 Ab-
satz 5, die in festen Monatsbeträgen gezahlt werden. 
§ 4 Absatz 3 LBesGBW ist nicht anzuwenden.

	 (6) Bei den Berechnungen der vorstehenden Absätze 
ist auf zwei Nachkommastellen zu runden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist.

	 (7) Der Anspruch auf zusätzliche Vergütung entsteht 
mit Ablauf des Tages, an dem die Beamtin oder der 
Beamte Jahresurlaub nach Absatz 1 tatsächlich ge-
nommen hat. § 6 LBesGBW gilt entsprechend.

	 (8) Für Richterinnen und Richter finden die vorstehen-
den Absätze mit der Maßgabe entsprechende An
wendung, dass sich die Anzahl der in der Regel in der 
Kalenderwoche zu leistenden Arbeitstage nach einer 
Fünf-Tage-Woche bestimmt.«

2.	In § 47 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe »A 5« 
durch die Angabe »A 6« ersetzt.

3.	§ 52 wird folgender Absatz 6 angefügt:

	 »(6) Mit Wirkung vom 13. Juni 2013 gilt, soweit 
Erholungsurlaub zu diesem Zeitpunkt noch nicht ver-
fallen war, § 25 b für Klägerinnen und Kläger, Wider-
spruchsführerinnen und Widerspruchsführer sowie 
Antragstellerinnen und Antragsteller, über deren An-
sprüche noch nicht abschließend entschieden worden 
ist. Dies gilt auch für mittlerweile Ausgeschiedene. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind durch die perso-
nalverwaltenden Stellen innerhalb von drei Monaten 
nach Verkündung des § 25 b zu ermitteln und den be-
zügezahlenden Stellen mitzuteilen. Eine Nachzahlung 
nach Satz 1 erfolgt frühestens mit Wirkung ab dem  
1. Januar des Jahres der schriftlichen Geltendma-
chung.«

4.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 8

Änderung der Anwärterauflagenverordnung

In § 3 Nummer 2 der Anwärterauflagenverordnung vom 
14. Dezember 2011 (GBl. S. 571), die zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 338, 
ber. S. 495) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 9

Änderung der Beihilfeverordnung

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. No-
vember 2016 (GBl. S. 611) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	§ 5 wird wie folgt geändert:

chenarbeitszeit in einem Zeitabschnitt genommen 
werden, in dem die durchschnittliche tägliche Arbeits-
zeit, die sich aus der für die Beamtin oder den Beam-
ten geltenden durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
geteilt durch die Anzahl der in der Regel in der Kalen-
derwoche zu leistenden Arbeitstage der Beamtin oder 
des Beamten ergibt, geringer ist, als während des 
Zeitabschnitts, aus dem der Urlaubsanspruch stammt. 
Zusätzlich zu vergüten nach Satz 1 sind für ein Kalen-
derjahr höchstens 20 unionsrechtlich gewährleistete 
Mindesturlaubstage; davon sind die vor der Redu
zierung der Arbeitszeit im Kalenderjahr tatsächlich 
genommenen Tage an Erholungsurlaub, die aus dem-
selben Kalenderjahr stammen, in Abzug zu bringen. 
Gleiches gilt für die aus einem vorangegangenen 
Kalenderjahr stammenden Urlaubstage, die über den 
unionsrechtlich gewährleisteten Mindesturlaub hin-
ausgehen. § 24 Absatz 3 und 4 gilt bei der Berechnung 
der höchstens zusätzlich zu vergütenden Urlaubstage 
entsprechend.

	 (2) Die Anzahl der höchstens zusätzlich zu vergüten-
den Urlaubstage nach Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 er-
höht oder vermindert sich bei einer Verteilung der Ar-
beitszeit im jeweiligen Kalenderjahr auf in der Regel 
mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalen-
derwoche für jeden zusätzlichen Arbeitstag oder ar-
beitsfreien Tag um vier Tage, bei einem Wechsel  
der Anzahl der in der Regel in der Kalenderwoche zu 
leistenden Arbeitstage während des Kalenderjahres 
entsprechend anteilig nach den Zeitabschnitten mit der 
gleichen Anzahl an in der Regel in der Kalenderwoche 
zu leistenden Arbeitstagen.

	 (3) Die sich aus den vorstehenden Absätzen ergebende 
Anzahl der höchstens zusätzlich zu vergütenden Ur-
laubstage ist anteilig auf die maßgeblichen Zeitab-
schnitte mit einer unterschiedlichen durchschnittli-
chen täglichen Arbeitszeit zu verteilen. Zur Ermittlung 
der durchschnittlichen laufenden Monatsbezüge der 
Monate des Zeitabschnitts, aus dem der Urlaubs
anspruch stammt, werden die Zeitabschnitte in zeitlich 
aufsteigender Reihenfolge herangezogen.

	 (4) Die zusätzliche Vergütung für einen Urlaubstag 
beträgt

	 – � drei Dreizehntel der Bezüge für einen Monat, die 
sich aus den durchschnittlichen laufenden Monats-
bezügen der Monate des Zeitabschnitts errechnen, 
aus dem der Urlaubsanspruch stammt,

	 – � geteilt durch die Anzahl der Arbeitstage in der Ka-
lenderwoche im oben genannten Zeitabschnitt, die 
sich aus der regelmäßigen Verteilung der Arbeits-
zeit auf die Wochenarbeitstage ergibt,

	 – � multipliziert mit dem auf zwei Nachkommastellen 
gerundeten Prozentsatz, um den sich die durch-
schnittliche tägliche Arbeitszeit zwischen den je-
weils maßgeblichen Zeitabschnitten reduziert hat.
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»§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für Landesbehörden und Landes-
betriebe im Geschäftsbereich des Finanzministeriums, 
denen im Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Rege-
lungen Haushaltsmittel zur Vergabe von Leistungsprä-
mien zur Verfügung stehen.«

Artikel 12

Änderung der Leistungsprämienverordnung  
des Wissenschaftsministeriums

§ 1 Absatz 1 der Leistungsprämienverordnung des Wis-
senschaftsministeriums vom 2. Dezember 2019 (GBl. 
S. 523) wird wie folgt gefasst:

»(1) Diese Verordnung gilt für das Wissenschaftsminis-
terium sowie dessen nachgeordnete Dienststellen, soweit 
den einzelnen Dienststellen im Rahmen besonderer 
haushaltsrechtlicher Regelungen Haushaltsmittel zur 
Vergabe von Leistungsprämien zur Verfügung stehen.«

Artikel 13

Änderung der Pflegezeitvorschuss-Verordnung

In § 7 Satz 1 der Pflegezeitvorschuss-Verordnung vom 
15. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 4), die durch Arti- 
kel 87 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 
109) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»schriftlicher« die Wörter »oder elektronischer« einge-
fügt.

Artikel 14

Änderung der Verordnung der Landesregierung  
und des Finanzministeriums über die Zuständigkeiten 

des Landesamtes für Besoldung und Versorgung  
Baden-Württemberg

Die Verordnung der Landesregierung und des Finanz
ministeriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes 
für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 1. September 1986 (GBl. S. 343, 344), 
die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Novem-
ber 2018 (GBl. S. 377, 384) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	In § 3 Nummer 7 wird die Angabe »§ 2 Nr. 15« durch 
die Angabe »§ 2 Nummer 11« ersetzt.

2.	§ 17 Absatz 1 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

	 »11. � die Abgeltung von Ansprüchen nach Maßgabe 
der §§ 25 a und 25 b AzUVO für die von den 
personalverwaltenden Stellen festgesetzten Ur-
laubstage.«

a)	 Absatz 4 Nummer 4 wird aufgehoben.

b)	 In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »und 4« ge
strichen.

2.	In § 15 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe »A 6 bis« 
gestrichen.

3.	§ 19 Absatz 5 wird aufgehoben.

Artikel 10

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung  
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt 
durch Artikel 3, 6 und 9 des Gesetzes vom 15. Oktober 
2019 (GBl. S. 377, 380 bis 382) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	§ 4 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »(5) Zum Dienst zu ungünstigen Zeiten oder zum 
lageorientierten Dienst gehören nicht der Dienst wäh-
rend Übungen, es sei denn, die oberste Dienstbehörde 
hat bei einer Übung, die aus zwingenden dienstlichen 
Gründen oder sonstigen übergeordneten Gesichts-
punkten termingebunden stattfinden muss, Dienst 
nach Absatz 2 angeordnet, sowie Reisezeiten bei 
Dienstreisen und die Rufbereitschaft.«

2.	In § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe »250 
Euro« durch die Angabe »300 Euro« und die Wörter 
»Operative Einsatzunterstützung für besondere poli-
zeiliche Einsätze« durch das Wort »Öffnungstechnik« 
ersetzt.

3.	In § 19 Absatz 2 wird die Angabe »153,39 Euro« 
durch die Angabe »300 Euro« ersetzt.

4.	§ 20 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nummer 1 wird die Angabe »176,40 Euro« 
durch die Angabe »300 Euro« ersetzt.

bb)	In Nummer 2 wird die Angabe »132,94 Euro« 
durch die Angabe »240 Euro« ersetzt.

cc)	 In Nummer 3 wird die Angabe »46,02 Euro« 
durch die Angabe »180 Euro« ersetzt.

b)	 In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe »4,60 Euro« 
durch die Angabe »18 Euro« ersetzt.

Artikel 11

Änderung der Leistungsprämienverordnung  
des Finanzministeriums

§ 1 der Leistungsprämienverordnung des Finanzministe-
riums vom 28. September 2011 (GBl. S. 489), die durch 
Artikel 88 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 109) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
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Artikel 16

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft, soweit in den nachfol-
genden Absätzen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 2 Nummer 3 sowie Artikel 9 Nummer 1 und 3 
treten mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft.

(3) Artikel 4 Nummer 6 Buchstabe a tritt mit Wirkung 
vom 18. Dezember 2018 in Kraft.

(4) Artikel 1 Nummer 13 sowie Artikel 7 Nummern 1, 3 
und 4 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

(5) Artikel 1 Nummern 2, 5, 6, 7 Buchstabe b, Num- 
mern 14 bis 16, 19 Buchstabe a, Nummern 20, 22, 23 
Buchstabe b bis d, Nummern 25 und 26 sowie Artikel 2 
Nummer 1, Artikel 4 Nummern 4, 5, 8, 12 und 13,  
Artikel 6, Artikel 7 Nummer 2, Artikel 9 Nummer 2 und 
Artikel 15 treten mit Wirkung vom 1. September 2020 in 
Kraft.

(6) Artikel 1 Nummern 8, 17, 19 Buchstabe b, Num- 
mern 21, 24 und 27 sowie Artikel 3 und 4 Nummer 1 
treten am 1. Januar 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf

Artikel 15

Überleitungsvorschriften

(1) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens dieses Artikels im Amt befindlichen Ersten 
Hauptwachtmeisterinnen und Ersten Hauptwachtmeister, 
Hauptwartinnen und Hauptwarte, Oberamtsmeisterinnen 
und Oberamtsmeister sowie Sekretärinnen und Sekretäre 
werden nach Maßgabe der als Anlage zu diesem Absatz 
angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Gleiches gilt für 
Gestüthauptwärterinnen und Gestüthauptwärter sowie 
Polizeiwachtmeisterinnen und Polizeiwachtmeister in 
einem kw-Amt. Als bisherige Besoldungsgruppe gilt die 
Besoldungsgruppe, der die Beamtinnen und Beamten  
am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Artikels angehörten. 
Die Beamtinnen und Beamten führen die neue Amts
bezeichnung.

(2) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag  
des Inkrafttretens dieses Artikels im Amt befindlichen 
Rektorinnen und Rektoren, Konrektorinnen und Konrek-
toren sowie Zweite Konrektorinnen und Zweite Konrek-
toren werden nach Maßgabe der als Anlage zu diesem 
Absatz angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Als bis-
herige Besoldungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe, der 
die Beamtinnen und Beamten am Tag vor dem Inkraft
treten dieses Artikels angehörten. Die Beamtinnen und 
Beamten führen die neue Amtsbezeichnung.

(3) Der am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens dieses Artikels im Amt befindliche Direk-
tor der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirt-
schaft und der ländlichen Räume wird in das neue Amt 
»Direktor der Landesanstalt für Landwirtschaft, Er
nährung und Ländlichen Raum« übergeleitet. Der Be-
amte führt die neue Amtsbezeichnung.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Beamtinnen und Be-
amte, denen ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Arti-
kels ein in Absatz 1 oder 2 genanntes Amt übertragen 
wurde, entsprechend. Die betreffenden Beamtinnen und 
Beamten werden zum Tag der Amtsübertragung überge-
leitet.
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Ziel einer klimaneutralen kommunalen Wärmever-
sorgung bis zum Jahr 2050. Die Aufstellung eines 
kommunalen Wärmeplans gemäß § 7 c Absatz 2 ist 
Bestandteil dieses Prozesses.

	 (9) Energieunternehmen im Sinne dieses Gesetzes 
sind natürliche oder juristische Personen, die Wärme, 
Kälte, Strom oder Gas nicht nur für den Eigenbedarf 
zur Nutzung in Gebäuden erzeugen oder an Endkun-
den liefern, sowie Wärme-, Kälte-, Strom- oder Gas-
netzbetreiber und Brennstofflieferanten.«

  2.	§ 4 wird wie folgt geändert:

a)	 § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Unter Berücksichtigung der internationalen, 
europäischen und nationalen Klimaschutzziele 
und -maßnahmen soll die Gesamtsumme der 
Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg 
im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 
1990 bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent 
und bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent 
verringert werden.«

b)	 § 4 Absatz 2 wird aufgehoben.

c)	 Die Absatznummer des bisherigen Absatzes 1 
wird gestrichen.

  3.	Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

»§ 4 a

Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	 Die unvermeidbaren Auswirkungen des Klima
wandels sind im Rahmen einer landesweiten Anpas-
sungsstrategie durch vorsorgende Anpassungsmaß-
nahmen zu begrenzen. Die Landesregierung verab-
schiedet hierzu eine Anpassungsstrategie nach Anhö-
rung von Verbänden und Vereinigungen im Jahr 2022 
und danach alle fünf Jahre auf Basis des Monitoring-
berichts nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3.«

  4.	�In § 5 wird nach der Angabe »§ 4« die Angabe »Ab-
satz 1« gestrichen.

  5.	§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)	� In Satz 1 werden nach dem Wort »beschließt« die 
Wörter »im Jahr 2020 und danach alle fünf Jahre 
auf Basis der Monitoringberichte nach § 9 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 2« eingefügt und nach der 
Angabe »§ 4« die Angabe »Absatz 1« gestrichen.

b)	 Satz 3 wird aufgehoben. 

  6.	§ 7 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	� »Das Land unterstützt die Gemeinden und Ge-
meindeverbände insbesondere bei dem Ziel, bis 
zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutrale Kom-
munalverwaltungen zu erreichen.«

b)	 Absatz 5 wird aufgehoben.

Gesetz zur Weiterentwicklung des  
Klimaschutzes in Baden-Württemberg 

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Klimaschutzgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg vom  
23. Juli 2013 (GBl. S. 229) wird wie folgt geändert:

  1.	§ 3 werden folgende Absätze 3 bis 9 angefügt:

	 »(3) Wohngebäude im Sinne dieses Gesetzes sind 
Gebäude, einschließlich der zugehörigen Garagen 
und Nebenräume, die nach ihrer Zweckbestimmung 
mindestens zur Hälfte dem Wohnen dienen, ein-
schließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie 
ähnlichen Einrichtungen, die zum dauerhaften Woh-
nen bestimmt sind. 

	 (4) Nichtwohngebäude im Sinne dieses Gesetzes 
sind Gebäude, die nicht unter Absatz 3 fallen. 

	� (5) Systematisches Energiemanagement im Sinne 
dieses Gesetzes ist das systematische und kontinuier-
liche Erheben, Erfassen und Optimieren aller rele-
vanten Energieverbraucher. Mindestanforderungen 
an das systematische Energiemanagement sind fol-
gende Elemente:

	 1. � die Formulierung von Energieeinsparzielen und 
Treibhausgasminderungszielen, 

	 2. � ämter- oder abteilungsübergreifende Koordinie-
rung aller energierelevanten Aufgaben,

	 3. � die Benennung einer für das Energiemanagement 
zuständigen Person,

	 4. � kontinuierliches Energieberichtswesen inklusive 
der Erstellung eines Energieberichts mit mindes-
tens jährlichem Turnus,

	 5.  monatliches Energieverbrauchscontrolling und

	 6. � die Erfassung von mindestens jeweils 80 Prozent 
des Endenergieverbrauchs in den Kategorien der 
Energieverbraucher gemäß § 7 b Absatz 2 Num-
mer 1 bis 7.

	 (6) Wärme im Sinne dieses Gesetzes ist Wärme und 
Kälte für Raumheizung beziehungsweise -kühlung, 
Warmwasser sowie Prozesswärme und -kühlung.

	 (7) Versorgungsstruktur im Sinne dieses Gesetzes  
ist die Infrastruktur zur Erzeugung, Verteilung und 
Speicherung von Wärme oder anderer zur Wärme
erzeugung dienender Energieträger.

	 (8) Kommunale Wärmeplanung im Sinne dieses Ge-
setzes ist ein strategischer Planungsprozess mit dem 
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5. � für Straßenbeleuchtungen die Länge der beleuch-
teten Straßenzüge sowie der Endenergieverbrauch 
an Strom,

6. � für Anlagen zur Wasserversorgung und Wasser-
aufbereitung die bereitgestellte Wassermenge in 
Kubikmetern, die Anzahl der versorgten Einwoh-
nerinnen und Einwohner sowie der Endenergie-
verbrauch an Strom und

7. � für Kläranlagen Größenklasse und Einwohner-
wert der Kläranlage, die Anzahl der versorgten 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie der End-
energieverbrauch an Strom.

	 (3) Für den Fall, dass für die Gemeinden und Gemein-
deverbände nur anteilige Energiekosten anfallen, sind 
in die Datenbank nach Absatz 1 Satz 2 die Gesamt-
werte des jeweiligen Energieverbrauchers einzutra-
gen. Ausgenommen sind Energieverbraucher, deren 
Energiekosten in Summe jährlich unter 500 Euro lie-
gen. Insgesamt müssen jeweils mindestens 80 Pro-
zent des gesamten Endenergieverbrauchs pro Kate
gorie von Energieverbrauchern nach Absatz 2 erfasst 
werden. 

	 (4) Gemeinden und Gemeindeverbände, die im zu 
erfassenden Jahr bereits ein systematisches Energie-
management betreiben, müssen abweichend von Ab-
satz 1 jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres fol-
gende Nachweise in der Datenbank nach Absatz 1 
erfassen:

1. � den Energiebericht gemäß § 3 Absatz 5 Satz 2 
Nummer 4 des zu erfassenden Jahres und

2. � getrennt für alle Kategorien von Energieverbrau-
chern des Absatzes 2, jeweils getrennt nach Ener-
gieträgern die Summe der Endenergieverbräuche 
sowie jeweils die Summe der neben den End
energieverbräuchen erforderlichen Angaben. 

§ 7 c

Kommunale Wärmeplanung

	 (1) Die kommunale Wärmeplanung ist für Gemein-
den ein wichtiger Prozess, um die Klimaschutzziele 
im Wärmebereich zu erreichen. Durch die kommu-
nale Wärmeplanung entwickeln die Gemeinden eine 
Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung und tragen damit zur Erreichung 
des Ziels eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 
zum Jahr 2050 bei. 

	 (2) Kommunale Wärmepläne stellen für das gesamte 
Gebiet der jeweiligen Gemeinde räumlich aufgelöst

1. � die systematische und qualifizierte Erhebung des 
aktuellen Wärmebedarfs oder -verbrauchs und der 
daraus resultierenden Treibhausgasemissionen, 
einschließlich Informationen zu den vorhandenen 
Gebäudetypen und den Baualtersklassen, sowie die 
aktuelle Versorgungsstruktur (Bestandsanalyse), 

  7.	Nach § 7 werden folgende §§ 7 a bis 7 g eingefügt:

»§ 7 a

Grundsätze des nachhaltigen Bauens  
in Förderprogrammen

	 Die Förderprogramme des Landes für den kommuna-
len Hochbau sollen den Grundsätzen des nachhalti-
gen Bauens Rechnung tragen. Darüber hinaus sollen 
die Förderprogramme des Landes für den Hochbau, 
die Nichtwohngebäude zum Gegenstand haben, den 
Grundsätzen des nachhaltigen Bauens grundsätzlich 
Rechnung tragen. Bei den Förderprogrammen nach 
Satz 1 und 2 ist für die Förderung Mindestvorausset-
zung, dass die Prüfung der Grundsätze des nachhalti-
gen Bauens durch die Antragsteller nachgewiesen 
wird. Das Nähere wird durch die Förderrichtlinien 
geregelt. 

§ 7 b 

Erfassung des Energieverbrauchs durch  
Gemeinden und Gemeindeverbände 

	 (1) Ziel der Erfassung des Energieverbrauchs ist es, 
Transparenz bei den Energiekosten und in Folge eine 
Reduzierung des Energieverbrauchs zu erreichen. 
Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflich-
tet, Angaben jeweils für die einzelnen Energiever-
braucher gemäß Absatz 2, für die bei den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden Energiekosten anfallen, 
jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres in einer 
vom Land bereitgestellten elektronischen Datenbank 
zu erfassen und dem Land zur Verfügung zu stellen. 
Die erstmalige Erfassung erfolgt im Jahr 2021 für 
das Jahr 2020. Das Land erstattet den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden für den Aufwand für die 
erstmalige Erfassung des Energieverbrauchs nach 
Satz 3 eine Summe von insgesamt 1 331 806 Euro.

	 (2) Für die folgenden Kategorien von Energiever-
brauchern sind die jeweils erforderlichen Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2: 

1. � für Nichtwohngebäude die beheizbare Netto-
Raumfläche sowie der Endenergieverbrauch und 
die Energieträger getrennt nach Strom und Wärme,

2. � für Wohn-, Alten- und Pflegeheime oder ähnliche 
Einrichtungen, die zum dauerhaften Wohnen be-
stimmt sind, die beheizbare Netto-Raumfläche 
sowie der Endenergieverbrauch und die Energie-
träger getrennt nach Strom und Wärme, 

3. � für Sportplätze die Größe der Sportplatzfläche  
sowie der Endenergieverbrauch an Strom,

4. � für Hallen- und Freibäder die beheizbare Netto-
Raumfläche, die Flächen der Becken sowie der 
Endenergieverbrauch und die Energieträger ge-
trennt nach Strom und Wärme,
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2. � der für die Jahre 2030 und 2050 abgeschätzte Jah-
resendenergiebedarf für die Wärmeversorgung, 
aufgeteilt nach Energieträgern und Sektoren, und

3. � das nutzbare Endenergiepotenzial zur klimaneutra-
len Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien 
sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung.

	 (3) Stadtkreise und Große Kreisstädte müssen die 
kommunalen Wärmepläne im Internet veröffent
lichen. Die kommunalen Wärmepläne dürfen keine 
personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 4 
Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. 5. 2016, S. 1, zuletzt ber. ABl. L 127 vom 23. 5. 2018, 
S. 2) enthalten, es sei denn die betroffenen Personen 
haben in die Veröffentlichung gemäß Artikel 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 eingewilligt. Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben, 
sofern deren Veröffentlichung nicht zugestimmt 
wurde.

	 (4) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte erhalten 
in den ersten vier Jahren ab dem Jahr 2020 jährlich 
eine pauschale Zuweisung in Höhe von 12 000 Euro 
zuzüglich 19 Cent je Einwohner zur Finanzierung 
der entstehenden Kosten. Ab dem Jahr 2024 erfolgt 
eine Zuweisung in Höhe von jährlich 3 000 Euro zu-
züglich 6 Cent je Einwohner. Für die Ermittlung der 
Einwohnerzahl ist das auf den 30. Juni des vorange-
gangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis des vom 
Statistischen Landesamt geführten Bevölkerungs-
standes maßgebend.

	 (5) Das zuständige Regierungspräsidium prüft die 
Einhaltung der Vorgaben nach Absatz 1 und 2 durch 
die verpflichteten Gemeinden und kann bei Verstö-
ßen Nachbesserung verlangen. 

§ 7 e

Datenübermittlung zur Erstellung  
kommunaler Wärmepläne

	 (1) Soweit dies zur Erstellung kommunaler Wärme-
pläne erforderlich ist, sind Gemeinden berechtigt, 
vorhandene Daten bei den in Absatz 2 und 3 genann-
ten natürlichen und juristischen Personen zu erhe-
ben; dies gilt auch soweit es sich dabei um personen-
bezogene Daten handelt. Daten, die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Über-
mittlung als vertraulich zu kennzeichnen.

	 (2) Energieunternehmen sind verpflichtet, den Ge-
meinden auf Anforderung insbesondere zähler- oder 
gebäudescharfe Angaben zu Art, Umfang und Stand-
orten des Energie- oder Brennstoffverbrauchs von 

2. � die in der Gemeinde vorhandenen Potenziale zur 
Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der 
Gebäudeenergieeffizienz und zur klimaneutralen 
Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien so-
wie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung (Po-
tenzialanalyse) und

3. � ein klimaneutrales Szenario für das Jahr 2050 mit 
Zwischenzielen für das Jahr 2030 zur zukünftigen 
Entwicklung des Wärmebedarfs und einer flächen-
deckenden Darstellung der zur klimaneutralen Be-
darfsdeckung geplanten Versorgungsstruktur dar.

	 Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärme-
plan mögliche Handlungsstrategien und Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz und damit ein-
hergehend zur Reduzierung und klimaneutralen De-
ckung des Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Es sind 
mindestens fünf Maßnahmen zu benennen, mit deren 
Umsetzung innerhalb der auf die Veröffentlichung 
folgenden fünf Jahre begonnen werden soll. Ein 
kommunaler Wärmeplan ist Grundlage für eine Ver-
knüpfung der energetischen Gebäudesanierung mit 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung im Rahmen 
der strategischen Planung der Wärmeversorgung ei-
ner Gemeinde und bildet die Grundlage für die Um-
setzung.

§ 7 d

Erstellung eines kommunalen Wärmeplans

	 (1) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte sind ver-
pflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommu-
nalen Wärmeplan im Sinne von § 7 c Absatz 2 zu er-
stellen. Dieser ist spätestens alle sieben Jahre nach 
der jeweiligen Erstellung unter Berücksichtigung der 
weiteren Entwicklungen fortzuschreiben. Auch die 
übrigen Gemeinden können einen kommunalen Wär-
meplan im Sinne von § 7 c Absatz 2 erstellen. 

	 (2) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte müssen 
den kommunalen Wärmeplan innerhalb von drei 
Monaten nach Fertigstellung, spätestens bis zum  
31. Dezember 2023, dem zuständigen Regierungs-
präsidium vorlegen. Fortschreibungen nach Absatz 1 
Satz 2 sind innerhalb von drei Monaten nach Fertig-
stellung vorzulegen. Soweit kommunale Wärme-
pläne bereits vor dem 24. Oktober 2020 erstellt wur-
den und die Anforderungen nach § 7 c Absatz 2 erfül-
len, sind diese bis spätestens ein Jahr nach diesem 
Datum vorzulegen. Zudem sind durch die Stadtkreise 
und Großen Kreisstädte innerhalb von drei Monaten 
nach Fertigstellung folgende sich auf das gesamte 
Gemeindegebiet beziehende Informationen in einer 
vom Land bereitgestellten elektronischen Datenbank 
zu erfassen:

1. � der aktuelle Jahresendenergiebedarf für die Wär-
meversorgung, aufgeteilt nach Energieträgern 
und Sektoren,
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	 (6) Eine Pflicht zur Information der betroffenen Per-
son gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 durch die zur Datenübermittlung verpflich-
teten Energieunternehmen und öffentlichen Stellen 
besteht nicht. Zum Schutz der berechtigten Interes-
sen der betroffenen Personen haben die Gemeinden 
die Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 3 und 
Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 ortsüblich bekanntzumachen.

§ 7 f 

Klimamobilitätspläne

	 (1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Klimamobilitäts-
pläne aufstellen, welche Maßnahmen zur dauer
haften Verminderung von Treibhausgasemissionen 
unter Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnisse 
der Bevölkerung und der Wirtschaft festlegen. Die 
Aufstellung der Klimamobilitätspläne kann aufga-
benträgerübergreifend erfolgen, auch unter Beteili-
gung weiterer öffentlicher Aufgabenträger. Sollen 
die Klimamobilitätspläne Maßnahmen enthalten, für 
deren Umsetzung weitere öffentliche Aufgabenträger 
zuständig sind, sind die Klimamobilitätspläne im 
Einvernehmen mit diesen aufzustellen.

	 (2) Die Regierungspräsidien sind möglichst früh
zeitig bei der Aufstellung der Klimamobilitätspläne 
zu beteiligen. Sie unterstützen die Gemeinden und 
Gemeindeverbände bei der Aufstellung der Klima-
mobilitätspläne im Rahmen ihrer Zuständigkeit so-
wie ihrer finanziellen, personellen und organisatori-
schen Möglichkeiten. 

	 (3) Die Klimamobilitätspläne sind den Zielen der 
Raumordnung anzupassen; die Grundsätze und sons-
tigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-
rücksichtigen. Die Öffentlichkeit und die Wirtschaft 
sind möglichst frühzeitig bei der Aufstellung der Kli-
mamobilitätspläne zu beteiligen. Die Klimamobili-
tätspläne sind der Öffentlichkeit für die Dauer von 
mindestens einem Monat zugänglich zu machen. Der 
Öffentlichkeit ist die Möglichkeit einzuräumen zu 
den Entwürfen Stellung zu nehmen. Ort und Dauer 
der Auslegung sind mindestens eine Woche vor der 
Auslegung ortsüblich bekannt zu machen. 

	 (4) Die öffentlichen Aufgabenträger setzen die in den 
Klimamobilitätsplänen vorgesehenen Maßnahmen in 
eigener Zuständigkeit um. 

	 (5) Sofern der jeweilige Klimamobilitätsplan die be-
sonderen Anforderungen an einen Klimamobilitäts-
plan gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Landesge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes erfüllt, kann 
für die darin enthaltenen Vorhaben die Gewährung 
des erhöhten Fördersatzes zulässig sein.

Gebäuden oder Gebäudegruppen sowie des Strom-
verbrauchs zu Heizzwecken, insbesondere für Wär-
mepumpen und Direktheizungen, und Angaben zu 
Art, Alter, Nutzungsdauer, Lage und Leitungslänge 
von Wärme- und Gasnetzen, einschließlich des Tem-
peraturniveaus, der Wärmeleistung und der jährlichen 
Wärmemenge zu übermitteln. Öffentliche Stellen ge-
mäß § 2 Absatz 1 Satz 1 des Landesdatenschutzgeset-
zes sowie bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 
sind verpflichtet, den Gemeinden auf Anforderung 
insbesondere gebäudescharfe Angaben zu Art, Brenn-
stoff, Nennwärmeleistung und Alter von Anlagen zur 
Wärmeerzeugung sowie Angaben über deren Betrieb, 
Standort und Zuweisung zur Abgasanlage und die für 
die Aufstellung von Emissionskatastern im Sinne des 
§ 46 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erforder-
lichen Angaben nach Maßgabe der öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften auf dem Gebiet des Immissions-
schutzes zu übermitteln. Die Pflicht erstreckt sich nur 
auf die Daten, die im elektronischen Kehrbuch nach 
§ 19 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz einzutragen 
und für die Wärmeplanung von Bedeutung sind. 

	 (3) Gewerbe- und Industriebetriebe sowie die öffent-
liche Hand sind verpflichtet, den Gemeinden An
gaben über die Höhe ihres Endenergieverbrauchs, 
Wärmeenergiebedarfs oder -verbrauchs, die Art der 
Wärmeenergiebedarfsdeckung einschließlich des 
Anteils erneuerbarer Energien und von Kraft-
Wärme-Kopplung sowie der anfallenden Abwärme 
auf Anforderung zu übermitteln. 

	 (4) Soweit dies zur Erstellung kommunaler Wärme-
pläne erforderlich ist, sind Gemeinden berechtigt, in-
nerhalb der Gemeindeverwaltung vorhandene Daten 
wie insbesondere Gebäudeadresse, Gebäudenutzung, 
Wohnfläche oder Bruttogeschossfläche, Geschoss-
zahl, Energieträger zur Wärmeerzeugung und Gebäu-
debaualter zu verarbeiten; dies gilt auch, soweit es 
sich dabei um personenbezogene Daten handelt und 
diese für andere Zwecke erhoben wurden. Die Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung festzulegen, welche weiteren Angaben zur Er-
stellung von kommunalen Wärmeplänen innerhalb 
der Gemeindeverwaltung erhoben und verarbeitet 
werden dürfen. 

	 (5) Die zur Erstellung kommunaler Wärmepläne von 
der Gemeinde erhobenen personenbezogenen Daten 
sowie Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse darstellen, dürfen nicht für einen anderen 
Zweck als zu demjenigen verarbeitet werden, zu dem 
sie erhoben wurden. Sobald dies ohne Gefährdung 
des Erhebungszwecks möglich ist, sind die personen-
bezogenen Daten und die Daten, die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse darstellen, zu löschen. Unter 
den Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung 
(EU) 2016/679 dürfen personenbezogene Daten 
einem Auftragsverarbeiter offengelegt werden.
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spruch genommene Flächenanteil auf die Pflicht
erfüllung angerechnet werden. Die Pflichterfüllung 
kann in diesem Fall entsprechend der Regelung des 
§ 20 Absatz 2 Erneuerbare-Wärme-Gesetz nachge-
wiesen werden.

	 (4) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2 oder nach Absatz 3 kann eine geeignete 
Fläche auch an einen Dritten verpachtet werden.

	 (5) Besteht eine öffentlich-rechtliche Pflicht zur 
Dachbegrünung, so ist diese Pflicht bestmöglich mit 
der Pflichterfüllung nach Absatz 1 Satz 1 oder nach 
Absatz 3 in Einklang zu bringen.

	 (6) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, sofern 
ihre Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Pflichten widerspricht. 

	 (7) Von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 kann durch 
die nach § 8 c zuständige Behörde auf Antrag befreit 
werden, wenn diese nur mit unverhältnismäßig ho-
hem wirtschaftlichen Aufwand erfüllbar wäre.

§ 8 b 

Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen  
auf Parkplatzflächen

	 Beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten 
offenen Parkplatzes mit mehr als 75 Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge ist über der für eine Solarnutzung ge-
eigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu 
installieren, wenn der Antrag auf Baugenehmigung 
ab dem 1. Januar 2022 bei der zuständigen unteren 
Baurechtsbehörde eingeht. Die unteren Baurechts
behörden können insbesondere aus städtebaulichen 
Gründen Ausnahmen erteilen. Ausgenommen von 
der Verpflichtung nach Satz 1 sind Parkplätze, die 
unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher 
Straßen angeordnet sind. Die Bestimmungen des 
§ 8 a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 bis 7 sind entspre-
chend anzuwenden. 

§ 8 c 

Zuständige Behörde für die  
Photovoltaikpflicht, Aufgaben

	 Die unteren Baurechtsbehörden sind sachlich zustän-
dig für die Überwachung der Einhaltung der Pflich-
ten der §§ 8 a und 8 b. Sie ergreifen die hierfür erfor-
derlichen Maßnahmen. Soll ein offener Parkplatz 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden, sind 
abweichend von Satz 1 die Straßenbaubehörden für 
die Überwachung der Einhaltung der Pflichten nach 
§ 8 b sachlich zuständig.

§ 8 d

Evaluation der Photovoltaikpflicht

	� Das Umweltministerium evaluiert im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts bis zum 31. Dezem- 

§ 7 g

Klimaschutzvereinbarungen mit Unternehmen

	 Das Umweltministerium wirkt auf den Abschluss 
von freiwilligen Klimaschutzvereinbarungen mit 
Unternehmen hin. Ziel dieser Klimaschutzvereinba-
rungen ist es, die Treibhausgasemissionen und den 
Energieverbrauch des Unternehmens zu reduzieren. 
Die Klimaschutzvereinbarungen sollen konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels enthalten. In 
den Klimaschutzvereinbarungen soll vereinbart wer-
den, dass dem Umweltministerium über die erzielten 
Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen und 
dem Energieverbrauch regelmäßig zu berichten ist. 
Priorität haben Unternehmen, die ein hohes Poten-
zial zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
aufweisen oder die für andere Unternehmen die Wir-
kung eines Multiplikators entfalten.« 

  8.	Nach § 8 werden folgende §§ 8 a bis 8 e eingefügt:

»§ 8 a 

Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen  
auf Dachflächen

	 (1) Beim Neubau von Nichtwohngebäuden ist auf 
der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche 
eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu ins-
tallieren, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab 
dem 1. Januar 2022 bei der zuständigen unteren Bau-
rechtsbehörde eingeht oder ab diesem Zeitpunkt im 
Kenntnisgabeverfahren die vollständigen Bauvor
lagen bei der Gemeinde eingehen. Ausgenommen 
von dieser Pflicht sind abweichend von § 3 Absatz 4  
dieses Gesetzes Gebäude, bei denen der Wohnanteil 
5 Prozent der Geschossfläche überschreitet. Als 
Nachweis der Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 ist 
der zuständigen unteren Baurechtsbehörde eine 
schriftliche Bestätigung der Bundesnetzagentur über 
die Registrierung im Marktstammdatenregister im 
Sinne des § 8 Absatz 4 der Marktstammdatenregis-
terverordnung vom 10. April 2017 (BGBl. I S. 842), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom  
20. Januar 2020 (BGBl. I S. 106) geändert worden 
ist, vorzulegen.

	 (2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
kann eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung 
ersatzweise auch auf anderen Außenflächen des Ge-
bäudes oder in dessen unmittelbarer räumlichen Um-
gebung installiert und der hierdurch in Anspruch ge-
nommene Flächenanteil auf die Pflichterfüllung an-
gerechnet werden. 

	 (3) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
kann ersatzweise auch eine solarthermische Anlage 
zur Wärmeerzeugung auf der für eine Solarnutzung 
geeigneten Dachfläche, auf anderen Außenflächen 
des Gebäudes oder in dessen unmittelbarer räum
lichen Umgebung installiert und der hierdurch in An-
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Klimaschutzkonzept nach § 6 sowie die Anpassungs-
strategie nach § 4 a.

	 (2) Das Monitoring umfasst folgende Berichte:

	 1. � einen jährlichen Klimaschutz-Kurzbericht, begin-
nend ab 2021, insbesondere zu folgenden Punkten:

	 a) � Entwicklung der Treibhausgasemissionen in 
Baden-Württemberg unter Berücksichtigung 
der Minderungswirkungen durch den durch die 
Europäische Union eingeführten Emissions
handel,

	 b) � Entwicklung der klima- und energiepoliti-
schen sowie der energiewirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und

	 c) � Umsetzungsstand wichtiger Ziele und Maß-
nahmen,

	 2. � einen Klimaschutz- und Projektionsbericht spä-
testens alle drei Jahre, beginnend ab 2023, insbe-
sondere zu folgenden Punkten:

	 a) � den unter Nummer 1 Buchstaben a bis c ge-
nannten Punkten,

	 b) � Projektionen von Treibhausgasemissionen in 
Baden-Württemberg und deren Auswirkungen 
auf die Erreichung der Klimaschutzziele nach 
§ 4 sowie der Sektorziele nach § 6 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 

	 c) � bei einer drohenden erheblichen Zielabwei-
chung nach Buchstabe b eine Analyse der Ur-
sachen der Zielabweichung und der jeweiligen 
Entscheidungsebene sowie Maßnahmenvor-
schläge zur Wiedererreichung des Zielpfads in 
dem jeweiligen Sektor und 

	 d) � Vorschläge zur Weiterentwicklung von Klima-
schutzmaßnahmen, insbesondere wenn die Er-
arbeitung eines integrierten Energie- und Kli-
maschutzkonzeptes bevorsteht, sowie

	 3. � einen Bericht zur Anpassung an den Klimawandel 
spätestens alle fünf Jahre, beginnend ab 2024, ins-
besondere zu folgenden Punkten:

	 a) � wesentliche Folgen des Klimawandels für Ba-
den-Württemberg,

	 b) � Umsetzung und Wirkung wichtiger Anpas-
sungsmaßnahmen und

	 c) � Vorschläge zur Weiterentwicklung der Anpas-
sungsstrategie.

	 Der Klimaschutz-Kurzbericht nach Satz 1 Num-
mer 1 entfällt in den Jahren, in denen ein Klima-
schutz- und Projektionsbericht nach Satz 1 Num-
mer 2 vorgelegt wird. Beim Monitoring sind die 
Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen durch 
Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und der Eu-
ropäischen Union zu berücksichtigen sowie wich-
tige Aspekte einer verursacherbezogenen Be-
trachtung einzubeziehen.

ber 2024 den Umsetzungsstand der Regelungen der 
§§ 8 a und 8 b, insbesondere in welchem Umfang der 
Ausbau von Photovoltaik hierdurch befördert wird.

§ 8 e 

Verordnungsermächtigung zu  
der Photovoltaikpflicht

	 Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den betroffenen Ressorts, durch Rechts-
verordnung nähere Regelungen zu treffen

	 1. � zu der in § 8 a definierten Pflicht zur Installation 
von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen:

	 a) � Mindestanforderungen an eine geeignete 
Dachfläche, insbesondere zu Größe, Form, 
Neigung, 

	 b) � Mindestanforderungen an geeignete Außen
flächen gemäß § 8 a Absatz 2 und 3,

	 c)  Ausrichtung und Verschattung,

	 d) � in welchem Umfang eine geeignete Dach
fläche zur Pflichterfüllung mindestens genutzt 
werden muss,

	 e) � Kombinationsmöglichkeiten einer Dachbegrü-
nung mit einer Photovoltaikanlage oder einer 
solarthermischen Anlage und

	 f) � Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Unzu-
mutbarkeit der Pflichterfüllung,

	 2. � zu der in § 8 b definierten Pflicht zur Parkplatz-
überdachung mit Photovoltaikanlagen:

	 a) � Mindestanforderungen an die Beschaffenheit 
einer geeigneten offenen Parkplatzfläche,

	 b) � Mindestanforderungen der Photovoltaikanlage,

	 c) � in welchem Umfang eine geeignete Parkplatz-
fläche zur Pflichterfüllung mindestens genutzt 
werden muss und

	 d) � Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Unzu-
mutbarkeit der Pflichterfüllung,

	 3.  zum Verfahren der Evaluation nach § 8 d sowie

	 4. � hinsichtlich weiterer für die Umsetzung der in den 
§§ 8 a bis 8 d definierten Bestimmungen zwin-
gend erforderlicher Angaben.«

  9.	§ 9 wird wie folgt gefasst:

»§ 9

Monitoring

	 (1) Das Erreichen der Ziele nach § 4 und nach § 6 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie die Um
setzung von Strategien und Maßnahmen nach § 4 a 
und § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 werden durch ein 
Monitoring auf Basis quantitativer und qualitativer 
Erhebungen überprüft. Die Monitoringberichte bil-
den die Grundlage für das integrierte Energie- und 
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Artikel 2

Änderung des Landesreisekostengesetzes

Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom  
20. Mai 1996 (GBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 5 Absatz 1 wird folgender Satz 5 angefügt:

	� »Die Kosten für Ausgleichszahlungen für Flugreisen 
nach Absatz 5 sind bei der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung einzubeziehen.«

2.	§ 5 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

	� »Die obersten Dienstbehörden sind verpflichtet, zum 
Klimaausgleich für dienstlich veranlasste Flugreisen 
von Mitgliedern der Landesregierung und Bedienste-
ten der Landesministerien sowie der jeweiligen nach-
geordneten Behörden jährliche Ausgleichszahlungen 
auf der Grundlage der bestehenden Entscheidungen 
der Landesregierung zu leisten. Gleiches gilt für die 
staatlichen Hochschulen. Bei Flügen, die bei Projek-
ten staatlicher Hochschulen aus Drittmitteln bezahlt 
werden, fällt eine Ausgleichszahlung an, sofern Vor
gaben der Drittmittelgeber einer entsprechenden Ver-
wendung nicht entgegenstehen.«

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft mit Ausnahme von Artikel 1 Nummer 6 b) und 
§ 7 a in Artikel 1 Nummer 7, die fünfzehn Monate nach 
dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft treten.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Untersteller

	 Dr. Hoffmeister-Kraut	 Lucha

	 Hauk	 Wolf

	 (3) Die Berichte nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 3 werden einschließlich der Stellungnahme 
des Beirats für Klimaschutz nach Beschlussfas-
sung durch die Landesregierung dem Landtag zu-
geleitet. Im Fall einer Zielabweichung nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c beschließt die 
Landesregierung innerhalb von vier Monaten 
nach der Beschlussfassung des Berichts nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 erforderliche Landesmaß-
nahmen und unterrichtet den Landtag hierüber.«

10.	�In § 10 Satz 1 werden nach dem Wort »Klimaschutz-
ziele« die Wörter »sowie bei der Anpassungsstrate-
gie« eingefügt und es wird das Wort »Klimaschutz-
maßnahmen« durch die Wörter »Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen« ersetzt.

11.	§ 11 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift wird das Wort »und« durch ein 
Komma ersetzt und es werden nach dem Wort 
»Zuständigkeiten« die Wörter »und Berücksichti-
gungspflicht« eingefügt.

b)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter »und Fort-
schreibung« durch die Wörter »der Anpassungs-
strategie nach § 4 a,« ersetzt und es werden nach 
der Angabe »§ 9« die Wörter »,jeweils in Zusam-
menarbeit mit den für die einzelnen Klimaschutz- 
und Anpassungsmaßnahmen zuständigen Ministe-
rien« eingefügt.

c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	� In Satz 2 wird die Angabe »1. November« 
durch die Wörter »30. April des jeweiligen 
Erscheinungsjahres« ersetzt.

bb)	�In Satz 3 werden die Wörter »des zusammen-
fassenden Berichts gemäß § 9 Absatz 2 Num-
mer 2« durch die Wörter »der Berichte gemäß 
§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3« ersetzt.

d) � In Absatz 3 werden die Wörter »zur Verwirkli-
chung der Klimaschutzziele beizutragen« durch 
die Wörter »bei ihren Planungen und Entschei-
dungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu 
seiner Erfüllung beschlossenen Ziele dieses Ge-
setzes zu berücksichtigen« ersetzt.

e)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

	� »(4) Das Regierungspräsidium soll bei Bauleit-
planverfahren zur Regelung von Standorten für 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien nach 
Absatz 5 als Träger öffentlicher Belange für den 
Klimaschutz im Rahmen des § 4 des Baugesetz-
buchs beteiligt werden.«

f)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

g)	� Im neuen Absatz 5 werden die Buchstaben a bis e 
die Nummern 1 bis 5.
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2020 im Jahresdurchschnitt mehr als 249 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer beschäftigt haben oder mehr 
als 50 Millionen Euro Jahresumsatz oder eine Bilanz-
summe von über 43 Millionen Euro hatten, Mittel des 
Beteiligungsfonds durch Stabilisierungsmaßnahmen er-
halten, wenn die übrigen Voraussetzungen von § 2 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 vorliegen. Die Entscheidung trifft der 
Beteiligungsrat.

(3) Der Beteiligungsfonds ist eine mit dem Wirtschafts-
stabilisierungsfonds vergleichbare Einrichtung im Sinne 
des Stabilisierungsfondsgesetzes des Bundes sowie des 
Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetzes des 
Bundes in der Fassung vom 27. März 2020 (BGBl. 
S. 543). 

§ 3

Stellung im Rechtsverkehr

Der Beteiligungsfonds ist nicht rechtsfähig. Er kann  
unter seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr 
handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine 
Gerichtsstand des Beteiligungsfonds ist Stuttgart.

§ 4

Vermögenstrennung

Der Beteiligungsfonds ist vom übrigen Vermögen des 
Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten zu tren-
nen. Das Land haftet unmittelbar für die Verbindlichkei-
ten des Beteiligungsfonds. Der Beteiligungsfonds haftet 
nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Landes.

§ 5

Mittelausstattung 

(1) Dem Beteiligungsfonds werden im Haushaltsjahr 2020 
einmalig 1 000 000 000 Euro zugeführt. Erträge aus Be-
teiligungen im Rahmen dieses Gesetzes sind dem Beteili-
gungsfonds wieder zuzuführen.

(2) Eine Kreditaufnahme durch das Sondervermögen ist 
nicht zulässig.

§ 6

Verwaltung

Die Verwaltung des Beteiligungsfonds obliegt dem Fi-
nanzministerium, soweit § 7 dieses Gesetzes nichts Ab-
weichendes regelt. 

§ 7

Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen,  
Zuständigkeiten, Verordnungsermächtigung

(1) Eine Beteiligung im Rahmen des Beteiligungsfonds 
erfolgt nur, wenn ein wichtiges Interesse des Landes an 
der Stabilisierung des Unternehmens vorliegt und sich 
der mit der Beteiligung angestrebte Zweck nicht besser 

Gesetz zur Errichtung eines Beteiligungs
fonds des Landes Baden-Württemberg 

(Beteiligungsfondsgesetz Baden- 
Württemberg – BetFoG)

Vom 15. Oktober 2020

Der Landtag hat am 14. Oktober 2020 das folgende Ge-
setz beschlossen:

§ 1

Errichtung des Fonds

Es wird ein Sondervermögen im Sinne von § 113 der 
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) 
unter der Bezeichnung »Beteiligungsfonds Baden-Würt-
temberg« (Beteiligungsfonds) errichtet.

§ 2

Zweck des Beteiligungsfonds

(1) Der Beteiligungsfonds dient durch den Einsatz von 
eigenkapitalstärkenden Finanzierungsinstrumenten der 
Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft in 
Baden-Württemberg, deren Bestandsgefährdung infolge 
der Covid-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf 
die wirtschaftliche Stabilität, die technologische oder 
wirtschaftliche Souveränität, Versorgungssicherheit, kri-
tische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt in Baden-
Württemberg hätte. 

(2) Unternehmen der Realwirtschaft im Sinne dieses  
Gesetzes sind Wirtschaftsunternehmen mit Sitz oder we-
sentlichem Tätigkeitsschwerpunkt in Baden-Württem-
berg, die

1.	�keine Unternehmen des Finanzsektors nach § 2 Ab- 
satz 1 Satz 1 des Stabilisierungsfondsgesetzes des 
Bundes in der Fassung vom 27. März 2020 (BGBl. 
S. 543) sind,

2.	�keine Kreditinstitute oder Brückeninstitute nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 des Stabilisierungsfondsgesetzes des 
Bundes in der Fassung vom 27. März 2020 (BGBl. 
S. 543) sind,

3.	�zum Zeitpunkt der Gewährung einer Stabilisierungs-
maßnahme nach diesem Gesetz nicht bereits eine  
Stabilisierungsmaßnahme nach dem Stabilisierungs-
fondsgesetz des Bundes in der Fassung vom 27. März 
2020 (BGBl. S. 543) erhalten, und

4.	�jedenfalls im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vor dem 1. Januar 2020 im Jahresdurchschnitt mehr als 
50 und weniger als 250 Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer beschäftigt haben und einen Jahresumsatz 
von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahres
bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro hatten.

In Ausnahmefällen können auch Unternehmen, die im 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vor dem 1. Januar 
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§ 8

Verwendung der Mittel des Beteiligungsfonds

(1) Die Mittel des Beteiligungsfonds sind ausschließlich 
zweckgebunden zur Stabilisierung von Unternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes durch Rekapitalisierung zu ver-
wenden. Die Stabilisierungsmaßnahmen umfassen den 
Erwerb von nachrangigen Schuldtiteln, Hybridanleihen, 
Genussrechten, stillen Beteiligungen, Wandelanleihen, 
partiarischen Darlehen, den Erwerb von Anteilen an Un-
ternehmen und die Übernahme sonstiger Bestandteile des 
Eigenkapitals dieser Unternehmen, wenn dies für die Sta-
bilisierung des Unternehmens erforderlich ist. Für die 
Rekapitalisierung ist eine angemessene Vergütung zu 
vereinbaren. Das Finanzministerium und das Wirtschafts-
ministerium werden ermächtigt, im Einvernehmen nä-
here Bestimmungen über die Vergütung der Rekapitali-
sierung durch Rechtsverordnung zu treffen.

(2) Die Entscheidung über die in Absatz 1 Satz 2 genann-
ten Maßnahmen erfolgt entsprechend der in § 7 geregel-
ten Zuständigkeiten.

(3) Die Mindestbeteiligungshöhe je Unternehmen be-
trägt 800 000 Euro.

(4) Die näheren Bestimmungen über

1.	�die jeweilige Vergütung und die sonstigen Bedingun-
gen der Rekapitalisierung,

2.	�die Höhe der Beteiligung an dem antragstellenden Un-
ternehmen, in jedem Fall aber unter 50 Prozent, und 
den Kaufpreis für die Beteiligung,

3.	�die Bedingungen, unter denen der Beteiligungsfonds 
seine Beteiligung an den Eigenkapitalbestandteilen 
nach Absatz 1 Satz 2 wieder veräußern kann, und

4.	�sonstige Bedingungen, die zur Sicherstellung des 
Zweckes dieses Gesetzes im Rahmen der Rekapitali-
sierung erforderlich sind, 

werden auf der Grundlage dieses Gesetzes und der hierzu 
ergangenen Rechtsverordnung durch Vertrag, Selbstver-
pflichtung oder Verwaltungsakt im Einzelfall festgelegt. 

§ 9

Kostendeckung und Kostenerstattung

(1) Die Kosten, die dem Land in Ausübung der in Bezug 
auf den Beteiligungsfonds obliegenden Aufgaben, ins
besondere für den Erwerb von Beteiligungen, für die Ge-
schäftsbesorgung und für den Einkauf externer Expertise 
entstehen, werden durch den Beteiligungsfonds getragen. 

(2) Für die Kosten, die dem Land oder Dritten, derer sich 
das Land bei der auf den Beteiligungsfonds bezogenen 
Aufgaben bedient, für Maßnahmen in Ausübung seiner 
Aufgaben nach diesem Gesetz entstehen, kann das Land 
von den jeweiligen Adressaten der Stabilisierungsmaß-
nahmen eine Erstattung an den Beteiligungsfonds ver-
langen. Das Finanzministerium und das Wirtschaftsmi-

und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt.  
§§ 65 bis 69 LHO finden keine Anwendung.

(2) Über vom Beteiligungsfonds nach § 8 vorzunehmende 
Stabilisierungsmaßnahmen entscheidet der Beteiligungs-
rat auf Antrag des Unternehmens nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Berücksichtigung

1.	�der Bedeutung des Unternehmens für die Stabilität der 
Wirtschaft in Baden-Württemberg,

2.	der Dringlichkeit,

3.	�der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, den Wettbe-
werb, die technologische oder wirtschaftliche Souve-
ränität, die Versorgungssicherheit und die kritischen 
Infrastrukturen in Baden-Württemberg und

4.	�des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit.

Die Entscheidung des Beteiligungsrates steht unter dem 
Vorbehalt entsprechend zur Verfügung stehender Haus-
haltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen des Be-
teiligungsfonds besteht nicht.

(3) Die Leistungen sollen von Bedingungen und Auflagen 
nach § 10 Absatz 1 abhängig gemacht werden; dabei sind 
Beschlüsse des Europäischen Rates, des Rates der Euro-
päischen Union, Vorgaben der Europäischen Kommis-
sion, die Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (ABl. C 202, vom 
7. 6. 2016, S. 1, zuletzt ber. ABl. C 059 vom 23. 2. 2017,  
S. 1), der zuletzt durch den Beschluss (EU) 2019/1255 des 
Rates (ABl. L 196 vom 24. 7. 2019, S. 1) geändert worden 
ist, sowie die Vorgaben der Bundesregelung für Rekapita-
lisierungsmaßnahmen und nachrangiges Fremdkapital 
2020 zu berücksichtigen, soweit sie für die in diesem Ge-
setz geregelten Stabilisierungsmaßnahmen gelten.

(4) Anträge gemäß Absatz 2 sind über das Wirtschafts
ministerium einzureichen. Das Wirtschaftsministerium 
ist Ansprechpartner der antragstellenden Unternehmen 
und die fachlich zuständige Behörde für die Verhandlun-
gen über Stabilisierungsmaßnahmen mit den Unterneh-
men sowie für die Vorbereitung der Entscheidungsgrund-
lagen der Anträge. Es kann sich nach Maßgabe einer ge-
mäß Absatz 6 erlassenen Rechtsverordnung bei der Er-
füllung seiner Aufgaben nach diesem Absatz geeigneter 
Dritter bedienen. Das Finanzministerium ist an den Ver-
handlungen zu beteiligen. 

(5) Die Ausübung von Gesellschafterrechten der im Rah-
men von Stabilisierungsmaßnahmen durch den Beteili-
gungsfonds unterstützten Unternehmen nach § 11 obliegt 
dem Finanzministerium. Dieses kann sich nach Maßgabe 
einer gemäß Absatz 6 erlassenen Rechtsverordnung zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Absatz ge-
eigneter Dritter bedienen.

(6) Einzelheiten der Verwaltung des Beteiligungsfonds 
regelt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem 
Wirtschaftsministerium durch Rechtsverordnung.
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  9.	�eine von dem vertretungsberechtigten Organ und, für 
den Fall der Existenz eines Aufsichtsorgans, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsorgans abzugebende und zu 
veröffentlichende Verpflichtungserklärung zur Ein-
haltung der Anforderungen der Nummern 1 bis 6,

10.	�sonstige Bedingungen oder Auflagen, die zur Sicher-
stellung der Anforderungen nach Absatz 1 zweck
mäßig sind.

Die Anforderungen werden auf der Grundlage dieses Ge-
setzes und der hierzu ergangenen Rechtsverordnung 
durch Vertrag, Selbstverpflichtung oder Verwaltungsakt 
im Einzelfall festgelegt. In der Rechtsverordnung kön-
nen auch mögliche Folgen einer Nichtbeachtung der vor-
genannten Anforderungen und der in Absatz 1 Satz 3 
genannten Auflagen festgelegt werden.

(3) Solange ein Unternehmen Stabilisierungsmaßnah-
men nach diesem Gesetz in Anspruch nimmt, kann das 
Finanzministerium die Teilnahme einer Vertreterin oder 
eines Vertreters an Sitzungen der Geschäftsleitung, des 
Aufsichtsrats und sonstiger Kontrollgremien des begüns-
tigten Unternehmens verlangen.

(4) Sofern die Stabilisierungsmaßnahme im Einzelfall 
nach den Bestimmungen des EU-Beihilferechts beihilfe-
frei ist, kann von folgenden Bestimmungen dieses Geset-
zes nach pflichtgemäßem Ermessen abgesehen werden: 

1.	�§ 7 Absatz 3, soweit die Regelung Auflagen und sons-
tige Anforderungen nach § 10 Absatz 2 betrifft;

2.	§ 10 Absatz 1 Nummer 3; 

3.	�§ 10 Absatz 2, unbeschadet der Möglichkeit, die Fol-
gen einer Nichtbeachtung der in § 10 Absatz 1 Satz 3 
genannten Auflagen zu regeln;

4.	§ 10 Absatz 3. 

Das Wirtschaftsministerium kann im Einvernehmen  
mit dem Finanzministerium die Anforderungen für den 
Nachweis der Beihilfefreiheit, die Ermessenskriterien 
für ein Absehen von den vorgenannten Vorschriften so-
wie die Kriterien für die Zielerreichung und Beendigung 
der Beteiligung in einer Rechtsverordnung regeln.

§ 11

Beteiligungsrat

(1) Für die Entscheidungen über die Stabilisierungsmaß-
nahmen des Beteiligungsfonds nach § 7 Absatz 1 und 2 
wird ein Beteiligungsrat gegründet.

(2) Der Beteiligungsrat ist besetzt mit je zwei stimm
berechtigten Vertreterinnen oder Vertretern des Finanz-
ministeriums und des Wirtschaftsministeriums. Die Mit-
glieder werden vom Finanzministerium im Einverneh-
men mit dem Wirtschaftsministerium berufen. Für jedes 
Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 
zu berufen. Dem Beteiligungsrat können weitere Mit-
glieder beratend angehören.

nisterium werden ermächtigt, im Einvernehmen nähere 
Bestimmungen durch Rechtsverordnung zu treffen.

§ 10

Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen

(1) Das Land gewährt die Stabilisierungsmaßnahmen des 
Beteiligungsfonds nur, wenn 

1.	�das Unternehmen nicht bereits zum 31. Dezember 
2019 »in Schwierigkeiten« im Sinne von Artikel 2 
Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä
ischen Union (ABl. L 187, vom 26. 6. 2014, S. 1, zu-
letzt ber. ABl. L 187 vom 26. 6. 2014, S. 65), die zuletzt 
durch Regelung der Kommission EU 2020/972 (ABl. 
L 215 vom 7. 7. 2020, S. 3) geändert worden ist, war,

2.	�für das Unternehmen eine klare eigenständige Fortfüh-
rungsperspektive nach Beendigung der Covid-19-Pan-
demie besteht,

3.	�dem Unternehmen eine anderweitige Finanzierungs-
möglichkeit nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung steht und

4.	�das Unternehmen die Gewähr für eine solide und um-
sichtige Geschäftspolitik bietet.

Das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium 
können im Einvernehmen die genannten Bedingungen 
der Nummern 2 bis 4 des Satzes 1 durch Rechtsverord-
nung konkretisieren. Zur Sicherstellung der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Bedingungen soll die jeweilige Stabili-
sierungsmaßnahme bei der Entscheidung über ihre Ge-
währung mit Auflagen verbunden werden, zu deren Ein-
haltung das antragstellende Unternehmen verpflichtet ist.

(2) Das Wirtschaftsministerium und das Finanzministe-
rium können im Einvernehmen unter Berücksichtigung 
der Vorschriften der Landeshaushaltsordnung durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen erlassen über 
die von den begünstigten Unternehmen zu erfüllenden 
Anforderungen an

  1.	die Verwendung der aufgenommenen Mittel,

  2.	die Aufnahme weiterer Kredite,

  3.	die Vergütung ihrer Organe,

  4.	die Gewinnentnahme,

  5.	�den Zeitraum, in dem diese Anforderungen zu erfül-
len sind,

  6.	�Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen,

  7.	branchenspezifische Restrukturierungsauflagen,

  8.	�die Art und Weise, wie gegenüber den beteiligungs-
führenden Stellen nach § 7 Rechenschaft abzulegen 
ist,
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(3) Über die Beendigung der Stabilisierungsmaßnahme 
entscheidet der Beteiligungsrat.

(4) Die Einzelheiten der Abwicklung und Auflösung des 
Beteiligungsfonds bestimmen das Finanzministerium 
und das Wirtschaftsministerium im Einvernehmen durch 
Rechtsverordnung.

§ 16 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Strobl	 Sitzmann

	 Bauer	 Dr. Hoffmeister-Kraut	

	 Lucha	 Hauk

		  Wolf

Verordnung des Innenministeriums zur 
Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den gehobenen Dienst 
im Verfassungsschutz

Vom 9. Oktober 2020

Auf Grund von § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 16 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 402) geändert worden 
ist, wird im Benehmen mit dem Finanzministerium ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobe-
nen Dienst im Verfassungsschutz vom 9. Juli 2018 (GBl. 
S. 295) wird wie folgt geändert:

  1.	§ 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift werden die Wörter »Ziel des 
Vorbereitungsdienstes« durch das Wort »Vorbe-
reitungsdienst« ersetzt.

b)	 Nach der Überschrift wird folgender Absatz 1 ein-
gefügt:

(3) Der Beteiligungsfonds zahlt den Mitgliedern des Be-
teiligungsrates für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Aus
lagen werden nicht erstattet.

(4) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Wirtschaftsministerium dem Beteiligungsrat eine 
Geschäftsordnung geben. Der Beteiligungsrat kann nur 
einstimmig mit den Stimmen aller stimmberechtigten 
Mitglieder entscheiden.

§ 12

Jahresrechnung 

(1) Das Finanzministerium stellt am Schluss eines jeden 
Rechnungsjahres eine Jahresrechnung für den Beteili-
gungsfonds auf, solange nicht alle Stabilisierungsmaß-
nahmen vollständig rückabgewickelt sind. Ein Wirt-
schaftsplan wird nicht aufgestellt.

(2) Die Jahresrechnung muss in übersichtlicher Weise 
den Bestand des Vermögens des Beteiligungsfonds ein-
schließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten er-
kennen lassen sowie die Einnahmen und Ausgaben nach-
weisen.

§ 13

Parlamentarische Unterrichtung

(1) Dem Landtag ist quartalsweise eine Übersicht über 
den Stand der Stabilisierungsmaßnahmen sowie die Jah-
resrechnung nach § 12 vorzulegen. 

(2) Über den Erlass und Änderungen der aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnung ist der Landtag 
unverzüglich zu unterrichten.

§ 14 

Prüfungsrechte des Rechnungshofs

(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung des Landes 
bei Unternehmen, an denen das Land unmittelbar oder 
mittelbar im Sinne dieses Gesetzes beteiligt ist, unter Be-
achtung kaufmännischer Grundsätze. 

(2) §§ 88 bis 112 LHO bleiben unberührt.

§ 15

Befristung

(1) Stabilisierungsmaßnahmen des Beteiligungsfonds 
dürfen bis zum 30. Juni 2021 gewährt werden. Sobald 
der Beteiligungsfonds seine Aufgaben erfüllt hat, ist er 
abzuwickeln und aufzulösen. Für den Beteiligungsfonds 
ist ein Schlussergebnis zu ermitteln. Das verbleibende 
Vermögen wird dem Landeshaushalt zugeführt.

(2) Der Beteiligungsfonds kann eine Beteiligung auch 
nach dem 30. Juni 2021 fortführen bis die mit der Maß-
nahme verfolgten Ziele unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit und des EU-Beihilferechts erreicht sind.
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c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Dienstbehörde ist das Landesamt für Ver
fassungsschutz. Dienstvorgesetzte oder Dienst
vorgesetzter der Anwärterinnen und Anwärter ist 
die Präsidentin oder der Präsident des Landesamts 
für Verfassungsschutz. Während der Fachstudien 
ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter die 
Präsidentin oder der Präsident der Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung. Während der 
berufspraktischen Studienzeiten, die beim Bun-
desamt für Verfassungsschutz absolviert werden, 
ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter die 
Präsidentin oder der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz.«

d)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden nach dem Wort »Fachstu-
dien« die Wörter »und die praxisbezogenen 
Lehrveranstaltungen« eingefügt und die Wör-
ter »nach § 13 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 3 
und 6 in Verbindung mit §§ 16 und 17 
LAP-gDVerfSchV« gestrichen.

bb)	Satz 2 wird wie folgt geändert:

	 aaa) � Die Wörter »berufspraktischen Studien-
zeiten« werden durch das Wort »Prak-
tika« ersetzt.

	 bbb) � Die Nummer 1 und die Nummer 2 wer-
den aufgehoben.

	 ccc) � Nach dem Wort »sind« werden die Wör-
ter »die Ausbildungsbehörden und gege-
benenfalls andere Behörden.« angefügt.

e)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird das Wort »eine« durch die 
Wörter »im Benehmen mit der Hochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung eine 
Beamtin oder einen Beamten des gehobenen 
oder höheren Dienstes als« und das Wort »de-
ren« durch das Wort »eine« ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden die Wörter »ordnungs
gemäße Durchführung« durch die Wörter 
»Lenkung und Überwachung der Ausbildung 
während« ersetzt und die Wörter »Nummer 2 
sowie die Betreuung während der gesamten 
Ausbildung« gestrichen.

cc)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »Sie betreut und berät die Anwärterinnen und 
Anwärter während der gesamten Ausbil-
dung.«

f)	 Absatz 6 wird aufgehoben.

g)	 Die bisherigen Absätze 7 bis 9 werden die Ab- 
sätze 6 bis 8.

h)	 Im neuen Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe »Num-
mer 2« gestrichen und folgender Satz angefügt:

	 »Die Ausbildungsleitung berät die Ausbilderin-
nen und Ausbilder.«

	 »(1) Der Vorbereitungsdienst für den gehobenen 
Dienst im Verfassungsschutz in Baden-Württem-
berg ist der Diplomstudiengang »Gehobener 
nichttechnischer Dienst in den Nachrichtendiens-
ten des Bundes« in der Fachrichtung »Verfas-
sungsschutz« an der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung nach der Verordnung über 
den Vorbereitungsdienst für den gehobenen 
Dienst im Bundesnachrichtendienst und den ge-
hobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes 
(GDBNDVerfSchVDV) vom 21. September 2018 
(BGBl. I S. 1368) in der jeweils geltenden Fas-
sung.«

c)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2 und wie 
folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird nach dem Wort »im« das Wort 
»freiheitlichen,« eingefügt.

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

	 »Hierzu gehört die Fähigkeit, Gefahrenpoten
tiale für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland im nationalen und internationa-
len Kontext zu erkennen und einzuordnen.«

cc) Im neuen Satz 6 werden die Wörter »Neben
europaspezifischen Kenntnissen« durch das 
Wort »Daneben« ersetzt und das Wort »auch« 
gestrichen.

dd) Satz 6 wird folgender Satz angefügt:

	 »Allgemeine berufliche Fähigkeiten, insbe-
sondere zur Kommunikation und Zusammen
arbeit, zum kritischen Überprüfen des eigenen 
Handelns sowie zum selbstständigen und zum 
wirtschaftlichen Handeln, sind zu fördern.«

  2.	§ 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden nach dem Wort »Einstellungs-
behörde« die Wörter »für die Verfassungsschutz
inspektoranwärterinnen und Verfassungsschutzin-
spektoranwärter nach § 7 Absatz 1 (Anwärterin-
nen und Anwärter)« eingefügt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Ausbildungsbehörden sind das Landesamt 
für Verfassungsschutz und das Bundesamt für 
Verfassungsschutz. Dem Landesamt für Verfas-
sungsschutz obliegt die Betreuung der Anwärte-
rinnen und Anwärter. Während der berufsprakti-
schen Studienzeiten, die beim Bundesamt für Ver-
fassungsschutz absolviert werden, obliegt die Be-
treuung der Anwärterinnen und Anwärter dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz. Im Übrigen 
trifft das Landesamt für Verfassungsschutz alle er-
forderlichen Entscheidungen, soweit die nachfol-
genden Regelungen nicht die Zuständigkeit des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz vorsehen. 
Das Landesamt für Verfassungsschutz kann seine 
Aufgaben auf das Bundesamt für Verfassungs-
schutz übertragen.« 
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  6.	§ 8 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden nach dem Wort »dauert« die 
Wörter »in der Regel« eingefügt.

bb)	In Satz 2 werden die Wörter »gilt § 9 Absatz 3 
bis 7 LAP-gDVerfSchV mit der Maßgabe, 
dass das Landesamt für Verfassungsschutz die 
Entscheidungen über die Verkürzung einzel-
ner Ausbildungsabschnitte und die Verlänge-
rung einzelner Ausbildungsabschnitte oder 
des Vorbereitungsdienstes im Einvernehmen 
mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
trifft« durch die Wörter »gelten die §§ 15  
und 16 der Bundeslaufbahnverordnung vom 
12. Februar 2009 (BGBl. I S. 284), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328, 1334) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend« ersetzt.

cc)	 Es wird folgender Satz angefügt:

	 »Die Entscheidung trifft das Landesamt für 
Verfassungsschutz im Benehmen mit der 
Hochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung.«

b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

	 »Für die Anerkennung von Studienleistungen  
und Prüfungsleistungen gilt § 81 GDBNDVerf-
SchVDV.«

c)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d)	 Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden die Wörter »die §§ 13 bis 20 
und 22 bis 24 LAP-gDVerfSchV« durch die 
Wörter »§ 7 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 2 
und Absatz 3, §§ 8 bis 10, § 22 Absatz 2 bis 5, 
§§ 23 bis 28, 29 Absatz 1, 3 und 4, §§ 30, 31, 
34 bis 39 GDBNDVerfSchVDV« ersetzt.

bb)	Satz 2 wird aufgehoben.

  7.	§ 9 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Wörter »§ 12 Absatz 1 und 3, 
§§ 27 bis 42 LAP-gDVerfSchV« durch die Wörter 
»§ 7 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 2, Absatz 3, §§ 8 
bis 10, 40 bis 61, 62 Absatz 1, 3 bis 6, §§ 63 bis 
80 a GDBNDVerfSchVDV« ersetzt.

b)	 In Satz 2 werden die Wörter »Wiederholung von 
Prüfungen nach § 27 Absatz 7 Satz 1 und § 42 
Absatz 1 Satz 1 LaP-gDVerfSchV« durch die 
Wörter »zweite Wiederholung der Zwischenprü-
fung nach § 48 Absatz 1 GDBNDVerfSchVDV« 
und die Wörter »Innenministerium Baden-Würt-
temberg im Einvernehmen mit dem Bundesinnen-
ministerium« durch die Wörter »Landesamt für 
Verfassungsschutz« ersetzt.

i)	 Im neuen Absatz 7 wird das Wort »Praktika«  
durch die Wörter »berufspraktischen Studienzei-
ten« ersetzt, die Angabe Nummer 1 gestrichen so-
wie die Angabe »gilt § 21 LAP-gDVerfSchV« 
durch die Wörter »gelten §§ 32 und 33 GDBND-
VerfSchVDV« ersetzt.

  3.	In § 4 Satz 2 wird die Angabe »§ 16 LAP-gDVerf-
SchV« durch die Wörter »§ 22 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 1« GDBNDVerfSchVDV« ersetzt.

  4.	§ 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 4 wird das Wort »Menschen« durch 
die Wörter »Bewerberinnen und Bewerber 
und gleichgestellte behinderte Bewerberinnen 
und Bewerber« ersetzt.

bb)	Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

	 »Vor dem Ausschluss schwerbehinderter Be-
werberinnen und Bewerber und gleichgestell-
ter behinderter Bewerberinnen und Bewerber 
ist die Schwerbehindertenvertretung anzuhö-
ren.«

cc)	 Der neue Satz 6 wird wie folgt gefasst:

	 »Bewerberinnen und Bewerbern, die schwer-
behindert sind oder die in ihrer Schreibfähig-
keit oder ihren kommunikativen Fähigkeiten 
eingeschränkt sind, werden im Auswahlver-
fahren auf Antrag angemessene Nachteilsaus-
gleiche gewährt.«

b)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 2 werden nach dem Wort »legt« die 
Wörter »anhand der Gesamtergebnisse« ein-
gefügt.

bb)	Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »Die Auswahlkommission besteht aus

	 1. � zwei Vertreterinnen oder Vertretern des 
Personalreferats, wobei eine dieser Perso-
nen den Vorsitz in der Auswahlkommis-
sion hat,

	 2. � einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
örtlichen Personalrats,

	 3. � der oder dem Beauftragten für Chancen-
gleichheit oder der jeweiligen Stellvertre-
tung sowie

	 4. � gegebenenfalls einem Mitglied der 
Schwerbehindertenvertretung.«

cc)	 Es wird folgender Satz angefügt:

	 »Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag.«

  5.	In § 7 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter »können 
nur« durch die Wörter »werden in der Regel« ersetzt 
und das Wort »werden« gestrichen.
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nung für den gehobenen Dienst im Verfassungs-
schutz in der Fassung vom 9. Juli 2018 (GBl. S. 295) 
anzuwenden.«

10.	Der bisherige § 11 wird § 12.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

stuttgart, den 9. Oktober 2020� Strobl

  8.	In § 10 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter »sind 
diese Daten« durch die Wörter »ist eine Mehrferti-
gung dieser Unterlagen« ersetzt.

  9. 	Nach § 10 wird folgender § 11 eingefügt:

	 »§ 11

	 Übergangsvorschrift

	 Für Anwärterinnen und Anwärter, die bis zum  
30. September 2018 mit dem Vorbereitungsdienst 
gehobener Dienst im Verfassungsschutz begonnen 
haben, ist weiter die Ausbildungs- und Prüfungsord-
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